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1 Einführung 
 

Türkische Staatsangehörige spielen für die Ausländerbehörden in der Bundes-

republik Deutschland eine ganz besondere Rolle – und das nicht nur, weil sie mit 

ca. 1,7 Mio. Menschen (Stand: 31.12.2006) die mit Abstand größte ausländische 

Bevölkerungsgruppe in Deutschland darstellen.
1

 Vielmehr können türkische 

Staatsangehörige unter bestimmten Voraussetzungen auch einen von den 

Ausländerbehörden zu prüfenden, besonderen aufenthaltsrechtlichen Status 

erlangen. 

Nicht nur aufgrund der schweren Gewalttat in einer Münchner U-Bahn, 

bei dem ein 76-jähriger Rentner brutal von einem 17-jährigen Griechen und einem 

20-jährigen Türken zusammengeschlagen wurde, forderte die Öffentlichkeit die 

Ausweisung gewalttätiger Ausländer. Dass sich allerdings die Ausweisung eines 

türkischen Straftäters auch bei schweren Straftaten als äußert schwierig erweist, 

liegt mitunter daran, dass dieser eine Rechtsstellung aus dem für „Normalbürger― 

recht unbekannten Assoziationsratsbeschluss Nr. 1/80 EWG/Türkei (im 

Folgenden: ARB 1/80) besitzen könnte. Zwar unterliegen türkische 

Staatsangehörige als Drittstaatsangehörige (also weder EU-, EWR-Bürger, noch 

Schweizer) grundsätzlich den allgemeinen Regeln des deutschen 

Aufenthaltsgesetzes, sie können aber auch von den Regelungen des ARB 1/80 

profitieren. Eben dieser Beschluss steht im Zentrum dieser Arbeit. 

Doch was ist der Kern des ARB 1/80? — Der ARB 1/80 hat das Ziel, die 

Rechtsstellung eines dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats der 

Europäischen Gemeinschaft angehörenden türkischen Arbeitnehmers sowie 

dessen Familienangehörigen zu verbessern.
2
 Aus den Bestimmungen des ARB 

1/80 kann zwar eigentlich nur ein bestimmtes Beschäftigungsrecht abgeleitet 

werden. Dieses kann jedoch ohne Aufenthaltstitel nicht verwirklicht werden. 

Deshalb führt ein solches Beschäftigungsrecht zwangsläufig auch zu einem 

Aufenthaltsrecht, welches einen besonderen Ausweisungsschutz beinhaltet.
3
 Der 

ARB 1/80 regelt allerdings nur die Rechtsstellung türkischer Arbeitnehmer, die 

                                                 
1
 Statistisches Bundesamt Deutschland, siehe Anlage 5, Seite XVIII. 

2
 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht; Rn. 523. 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 1997, 1108; EuGH, NVwZ 1997, 677 (678); EuGH, NVwZ 1995, 1093 

(1095); EuGH, NVwZ 1993, 258 (260); EuGH, NVwZ 1991, 255 (256). 



   2 

  

bereits auf dem regulären Arbeitsmarkt eines EG-Mitgliedstaats ordnungsgemäß 

beschäftigt sind. Die innerstaatlichen ausländer- und arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen bezüglich der ersten Einreise und der erstmaligen 

Arbeitsaufnahme bleiben daher unberührt.
1
 Daraus folgt, dass der ARB 1/80 

ausschließlich Rechte auf Verlängerung eines Aufenthaltstitels gewährt. 

In dieser Arbeit soll zunächst aufgezeigt werden, welche Voraussetzungen 

türkische Staatsangehörige bzw. deren Familienangehörige erfüllen müssen, um 

ein Recht aus dem ARB 1/80 geltend machen zu können und unter welchen 

Umständen sie dieses Recht wieder verlieren bzw. welchen Anforderungen 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen genügen müssen. Die für die Ausländer-

behörden in diesem Zusammenhang wichtigsten Vorschriften (Art. 6, 7 und 14 

ARB 1/80) finden sich im ARB 1/80 unter der Überschrift „Soziale 

Bestimmungen― im ersten Abschnitt des II. Kapitels (siehe Anlage 1). 

 

2 Allgemeines zum ARB 1/80 

2.1 Entstehungsgeschichte des ARB 1/80 

Die Geschichte des ARB 1/80 beginnt am 12. September 1963, als von der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und ihren Mitgliedstaaten 

aufgrund des Art. 310 EG ein Assoziationsabkommen geschlossen wurde. Dieses 

Abkommen wurde durch das Zusatzprotokoll vom 23. November 1970 ergänzt. 

Ziel des Abkommens war es, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen 

der EWG und der Türkei zu stärken und die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 

zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und der Türkei schrittweise 

herzustellen.
2
 Bezüglich der Verwirklichung wurden im Abkommen von 1963 

aber nur Leitlinien festgelegt, ohne genaue Regeln dafür aufzustellen, wie dies zu 

erreichen sei. Art. 36 des Zusatzprotokolls bestimmt daher, dass ein eigens für die 

Verwirklichung errichteter Assoziationsrat EWG/Türkei die erforderlichen 

Regelungen festlegen sollte.
3
 Das ursprüngliche Ziel einer schrittweisen Her-

                                                 
1
 Vgl. EuGH, EuZW 1998, 533 (535); EuGH, NVwZ 1993, 258 (260). 

2
 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Aufenthaltsrecht, Rn. 523. 

3
 Vgl. Gutmann im Gemeinschaftkommentar zum Aufenthaltsgesetz, Vorbemerkung zum ARB 

1/80, Rn. 36. 
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stellung der Freizügigkeit konnte aufgrund der geänderten arbeitsmarktpolitischen 

Gegebenheiten bis zu dem im Zusatzprotokoll niedergelegten Zeitpunkt nicht 

erreicht werden. Die Türkei und die EWG-Mitgliedstaaten einigten sich jedoch im 

Assoziationsrat auf eine Privilegierung türkischer Arbeitnehmer beim Zugang 

zum Arbeitsmarkt. Diese Privilegierung fand v.a. in dem am 19.09.1980 

getroffenen Beschluss über die Entwicklung der Assoziation Nr. 1/80 (ARB 1/80) 

Ausdruck, der nach Art. 30 ARB 1/80 rückwirkend zum 01.07.1980 in Kraft 

getreten ist.
1
 

 

2.2 Das Verhältnis des ARB 1/80 zum europäischen 

Gemeinschaftsrecht 

Zunächst gilt der Grundsatz, dass die Bestimmungen des ARB 1/80 einem 

türkischen Staatsangehörigen zu keiner besseren Rechtsstellung verhelfen dürfen, 

als es das Gemeinschaftsrecht für Unionsbürger und ihre Familienangehörigen 

vorsieht. Das hat zur Folge, dass stets ein Vergleich mit der ausländerrechtlichen 

Stellung eines Unionsbürgers anzustellen ist.
2
 Es gelten also nicht die gleichen 

Privilegierungen wie bei einem Unionsbürger. Für türkische Staatsangehörige 

gelten das Assoziierungsabkommen EWG/Türkei, das Zusatzprotokoll hierzu und 

insbesondere der ARB 1/80. Sie können sich also nur auf die konkreten 

Regelungen des ARB 1/80 berufen, dagegen grundsätzlich nicht auf die 

allgemeinen Regelungen des europäischen Gemeinschaftsrechts. Dennoch ist zu 

beachten, dass für die Auslegung einiger unbestimmter Rechtsbegriffe sehr oft – 

v.a. bei der Bestimmung der Begriffe bezüglich des besonderen Ausweisungs-

schutzes – gemeinschaftsrechtliche Grundsätze herangezogen werden müssen. 

 

                                                 
1
 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Aufenthaltsrecht, Rn. 524. 

2
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (352). 
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2.3 Anwendungsvorrang des ARB 1/80 gegenüber dem 

Aufenthaltsgesetz 

Assoziationsratsbeschlüsse wie der ARB 1/80 sind sekundäres Assoziationsrecht 

und entsprechen insoweit dem sekundären Gemeinschaftsrecht (Verordnungen 

und Richtlinien). Sie sind somit unter denselben Voraussetzungen wie das 

sekundäre Gemeinschaftsrecht unmittelbar anwendbar.
1
 Die Regelungen des ARB 

1/80 müssen also „unter Berücksichtigung ihres Wortlauts und im Hinblick auf 

ihren Sinn und Zweck eine klare und eindeutige Verpflichtung enthalten, deren 

Erfüllung oder Wirkung nicht vom Erlass eines weiteren Umsetzungsaktes 

abhängt―.
2
 

Der EuGH hat u.a. für Art. 6
3
 und Art. 7

4
 ARB 1/80 ausdrücklich die 

unmittelbare Anwendbarkeit erklärt. Werden die Voraussetzungen dieser 

Bestimmungen erfüllt, kann sich der türkische Staatsangehörige bzw. sein 

Familienangehöriger daher unmittelbar auf diese Bestimmungen berufen um die 

Verlängerung einer Aufenthaltsgenehmigung zu erwirken. Die Regelungen der 

Art. 6 und 7 ARB 1/80 haben somit Anwendungsvorrang vor entgegenstehenden 

Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts. Das heißt, ein türkischer 

Staatsangehöriger, der die Voraussetzungen einer dieser Vorschriften erfüllt, hat 

selbst dann einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung, 

wenn selbiger nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes und seinen 

Nebenverordnungen ausgeschlossen ist. Dies wird auch in § 4 Abs. 1 AufenthG 

bestätigt: Ein Aufenthaltstitel für Ausländer ist entbehrlich, „sofern auf Grund des 

Abkommens vom 12.09.1963 zur Gründung einer Assoziation zwischen der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei (Assoziationsabkommen 

EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht besteht―. Wie bereits in der Einführung 

erwähnt, bleiben dennoch innerstaatliche ausländer- und arbeitsrechtliche 

Bestimmungen bezüglich der Einreise und der erstmaligen Arbeitsaufnahme 

                                                 
1
 Vgl. Gutmann, Ausländische Arbeitnehmer, S. 116. 

2
 Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (350f.). 

3
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2003, 41; BVerwGE 97, 301 (304); EuGH, NVwZ 1993, 258 (260); 

EuGH, NVwZ 1991, 255 (256); vgl. auch: Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 

2002, 349 (350). 
4
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2006, 209; EuGH, NVwZ 2000, 142 (143); EuGH, NVwZ 2000, 1277 

(1278); EuGH, NVwZ 1997, 1104 (1106); EuGH, NVwZ 1995, 53 (54). 
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unberührt, da der ARB 1/80 nur Anwendung findet, wenn der türkische 

Staatsangehörige bereits ordnungsgemäß auf dem regulären Arbeitsmarkt 

integriert ist.
1
 Türkische Staatsangehörige können also zunächst nur ein Aufent-

haltsrecht nach nationalem Recht, also nach dem Aufenthaltsgesetz erlangen. Bis 

zur Erreichung eines Rechtsanspruchs aus Art. 6 oder Art. 7 ARB 1/80 kann 

dieser Anspruch auch nach den Voraussetzungen des Aufenthaltsgesetzes beendet 

werden. Ab dem Zeitpunkt, ab dem der türkische Staatsangehörige ein Aufent-

haltsrecht nach Art. 6 oder Art. 7 ARB 1/80 erworben hat, besteht das 

Aufenthaltsrecht auch ohne förmliche Bescheinigung. Für den Erhalt eines 

solchen Rechtes bedarf es also keiner Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung. 

Es besteht unabhängig von der Frage, ob die zuständige Behörde hierüber ein 

Dokument ausstellt oder nicht.
2
 Die ursprünglich erteilte Aufenthaltserlaubnis hat 

nur noch deklaratorischen Charakter. 

 

3 Rechtsstellung türkischer Staatsangehöriger nach 

Art. 6 ARB 1/80 

3.1 Allgemeines zu Art. 6 ARB 1/80 

Art. 6 ARB 1/80 ist eine der wichtigsten Bestimmungen des ARB 1/80. Die 

Bestimmungen des Art. 6 ARB 1/80 erleichtern dem türkischem Staatsan-

gehörigen unter den in Art 6 Abs. 1 ARB 1/80 genannten Voraussetzungen den 

Zugang zum Arbeitsmarkt des betreffenden Aufnahmelands. Grundsätzlich bedarf 

es gem. § 18 i.V.m § 39 AufenthG für die Erteilung eines Aufenthaltstitels zum 

Zweck der Erwerbstätigkeit der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Diese 

orientiert sich bei ihrer Entscheidung an den Erfordernissen des Wirtschafts-

standortes Deutschland unter Berücksichtigung der Verhältnisse auf dem Arbeits-

markt und der Erfordernis, die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen (§ 18 Abs. 

1 AufenthG). Dabei wird v.a. sichergestellt, dass eine Zuwanderung nur erfolgt, 

wenn für die beabsichtigte Beschäftigung am Arbeitsmarkt keine bevorrechtigten 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, EuWZ 1998, 533 (535); EuGH, NVwZ 1993, 258 (260). 

2
 Vgl. EuGH, NVwZ 1995, 1093 (1095). 
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Arbeitnehmer zur Verfügung stehen.
1

Erfüllt ein türkischer Staatsangehöriger 

allerdings z.B. die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1, 1. Spiegelstrich ARB 1/80 

ist keine erneute Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit erforderlich. Vielmehr 

hat dieser türkische Staatsangehörige einen Anspruch auf Erneuerung seiner 

Arbeitserlaubnis. 

Daneben können die Bestimmungen des Art. 6 ARB 1/80 dem türkischen 

Staatsangehörigen aber v.a. auch einen Anspruch auf Verlängerung seines 

Aufenthaltstitels ermöglichen, da das o.g. Beschäftigungsrecht nicht ohne Aufent-

haltstitel verwirklicht werden kann.  

Art. 6 ARB 1/80 findet also auf türkische Arbeitnehmer Anwendung, die 

für eine bestimmte Dauer ordnungsgemäß auf dem regulären Arbeitsmarkt 

beschäftigt sind. In Deutschland leben derzeit laut den Statistischen Ämtern des 

Bundes und der Länder ca. 460.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte 

türkische Staatsangehörige.
2
 Das heißt, dass über ein Viertel aller türkischen 

Staatsangehörigen in Deutschland zu jener Gruppe gehört, die für einen 

aufenthaltsrechtlichen Anspruch aus Art. 6 ARB 1/80 in Fragen kommt. 

Selbstständige Erwerbstätige können sich nicht auf Art. 6 ARB 1/80 berufen 

(Begründung siehe Gliederungspunkt 3.2). 

Zu beachten ist, dass Art.6 Abs. 1 ARB 1/80 auch für Familienangehörige 

türkischer Arbeitnehmer gilt, obwohl Art. 7 ARB 1/80 die eigentliche 

Spezialvorschrift zu diesem Aspekt darstellt. Sie ist aber keine abschließende 

Sonderregelung, sondern räumt nur zusätzliche Rechte ein. Art. 6 und 7 ARB 1/80 

sind somit kumulativ anwendbar.
3
 Das bedeutet: Auch die Familienangehörigen 

türkischer Arbeitnehmer, die die Voraussetzungen des Art. 6 ARB 1/80 erfüllen, 

können unabhängig von einem etwaigen Recht aus Art. 7 ARB 1/80 Ansprüche 

daraus ableiten.  

Die Dauer der ordnungsgemäßen Beschäftigung und die sich daraus 

ergebenden Beschäftigungsrechte und somit aufenthaltsrechtliche Ansprüche, 

werden in den drei Spiegelstrichen des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 bestimmt. Die 

durch diese Spiegelstriche zeitlich gestaffelten Rechte, bauen aufeinander auf und 

                                                 
1
 Vgl. Gutmann, Ausländische Arbeitnehmer, Seite 41. 

2
 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, siehe Anlage 6, Seite XIX. 

3
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (358). 
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haben den Zweck, der zunehmenden Integration türkischer Arbeitnehmer 

Rechnung zu tragen.
1
  

Bei der Berechnung der Zeiten ordnungsgemäßer Beschäftigung regelt 

Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80 die Auswirkung bestimmter, vorübergehender Fehlzeiten 

(z.B. Jahresurlaub, Abwesenheit wegen Mutterschaft, Arbeitsunfall, etc.). 

Für den Erwerb einer Rechtsstellung nach Art. 6 ARB 1/80 sind folgende, 

im ersten Absatz des Art. 6 ARB 1/80 genannten Voraussetzungen von türkischen 

Staatsangehörigen zu erfüllen:  

 

– sie müssen Arbeitnehmer in einem Mitgliedstaat der europäischen 

Union sein, 

– dem regulären Arbeitsmarkt angehören und 

– für eine in den drei Spiegelstrichen bestimmte Dauer dort ordnungs-

gemäß beschäftigt gewesen sein. 

 

Diese Grundvoraussetzungen erscheinen auf den ersten Blick als leicht ver-

ständlich. Es handelt sich allerdings um komplizierte, unbestimmte Rechts-

begriffe, die einer Auslegung bedürfen. Aus diesem Grund werden diese Begriff-

lichkeiten im Folgenden genauer erläutert. 

 

3.2 Der Arbeitnehmerbegriff 

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist die für Auslegung des Begriffs des 

Arbeitnehmers im Rahmen des ARB 1/80 das europäische Gemeinschaftsrecht 

heranzuziehen. Demzufolge besteht ein wesentliches Merkmal des Arbeitsver-

hältnisses darin, dass eine Person während einer bestimmten Zeit für eine andere 

Person nach deren Weisungen Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung 

eine Vergütung erhält.
2
 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317). 

2
 Vgl. EuGH, NJW 2005, 1481; EuGH, InfAuslR 2003, 41 (41f.); EuGH, NVwZ 1999, 1099 

(1100). 
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Die Weisungsabhängigkeit spielt v.a. für die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmer 

und Selbstständigem eine wichtige Rolle. Selbstständige sind nicht weisungs-

gebunden und fallen somit nicht unter den Arbeitnehmerbegriff. Es ist allerdings 

auch eine Konstellation denkbar, bei der ein türkischer Staatsangehöriger neben 

einer selbstständigen auch eine unselbstständige Tätigkeit ausübt. Um noch unter 

die Definition des Arbeitnehmers im Sinne des Art. 6 ARB 1/80 zu fallen, kommt 

es darauf an, in welchem Umfang die unselbstständige Tätigkeit ausgeübt wird. 

Nach Rechtsprechung des BVerwG und des EuGH bleiben Tätigkeiten außer 

Betracht, die einen so geringen Umfang haben, dass sie sich als völlig unter-

geordnet und unwesentlich darstellen.
1
 

Es ist grundsätzlich ebenso unschädlich für die Arbeitnehmereigenschaft, 

wenn die Tätigkeit nur über einen kurzen Zeitraum ausgeübt wird oder ein 

befristeter Arbeitsvertrag vorliegt.
2
 Dabei ist allerdings zu beachten, dass für den 

Erwerb der Rechtsposition aus Art. 6 Abs. 1, 1. Spiegelstrich Voraussetzung ist, 

dass der türkische Arbeitnehmer ein Jahr lang bei ein und demselben Arbeitgeber 

beschäftigt gewesen sein muss.  

Außerdem ist unerheblich, ob die Tätigkeit eine berufliche Qualifikation 

erfordert oder ob öffentliche Mittel zur Ergänzung des Einkommens in Anspruch 

genommen werden.
3
 

Auch eine Teilzeitbeschäftigung kann nach Ansicht des EuGH unter den 

Arbeitnehmerbegriff fallen. Allein aufgrund einer geringen Produktivität kann der 

Arbeitnehmerbegriff nicht in Frage gestellt werden. Ebenso unerheblich ist die 

Anzahl der geleisteten Wochenarbeitsstunden. Es muss keine Vollzeit-

beschäftigung vorliegen.
4
 Unter Berufung auf diese rechtliche Auffassung des 

EuGH wurde der Arbeitnehmerbegriff des Art. 6 ARB 1/80 von den 

Verwaltungsgerichten beispielsweise auch dann bejaht, wenn die reguläre 

Tätigkeit lediglich auf 9, 18 oder 20 Wochenstunden begrenzt war.
5
 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2003, 41 (42); EuGH, NVwZ 1999, 1099 (1100). 

2
 Vgl. Gutmannn im Gemeinschaftskommentar zum Aufenthaltsgesetz, Art. 6 ARB 1/80, Rn. 45.1. 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 1999, 1099 (1100) 

4
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2003, 41 (42); EuGH, Urteil v. 03.06.1986 – Az. C-139/85 (12 Stunden 

wöchentlich), siehe Anlage 7, Seite XXff.; EuGH, NJW 1983, 1249 (1250). 
5
 Vgl. VG Freiburg, InfAuslR 2003, 365 (366) (9 Wochenstunden); VGH Baden-Württemberg, 

InfAuslR 1999, 137 (138) (20 Wochenstunden); . VGH Hessen, NVwZ-RR 1997, 67 (18 

Wochenstunden). 
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Zusammenfassend kann daher folgende Definition für den Arbeitnehmerbegriff 

herangezogen werden: Ein türkischer Staatsangehöriger gilt grundsätzlich dann 

als Arbeitnehmer i.S.d. Art. 6 ARB 1/80, wenn er im Rahmen eines Arbeits-

verhältnisses für eine bestimmten Zeit eine tatsächliche, echte und nicht völlig 

geringfügige Tätigkeit für einen anderen nach dessen Weisungen ausübt. Für 

seine Leistungen muss er als Gegenleistung eine Vergütung erhalten. Die Art des 

Rechtsverhältnisses zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber ist 

unerheblich.
1
 

 

3.3 Zugehörigkeit zum regulären Arbeitsmarkt 

Auf den ersten Blick scheint es, als stelle der Begriff „Zugehörigkeit zum 

regulären Arbeitsmarkt― nach dem Wortlaut des Art. 6 ARB 1/80 ein 

eigenständiges Tatbestandsmerkmal dar. Ein genauerer Blick verrät jedoch, dass 

der Artikel das Tatbestandsmerkmal der „ordnungsgemäßen Beschäftigung― 

lediglich wiederholt. Es wird also keine Neudefinition sondern vielmehr eine 

Verdeutlichung dieses Begriffes geliefert. Beide Begriffe können durchaus 

synonym verwendet werden.
2

 Aus Vereinfachungsgründen werden in den 

nachstehenden Ausführungen beide Begriffe getrennt voneinander betrachtet. 

Nach der Rechtsprechung des EuGH bezeichnet der Begriff „regulärer 

Arbeitsmarkt― die Gesamtheit der Arbeitnehmer, die die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats über die Einreise in dessen 

Hoheitsgebiet und über die Beschäftigung befolgen und somit das Recht haben, 

eine Berufstätigkeit in diesem Staat auszuüben.
3
 Der EuGH begründete dies u.a. 

mit einem Vergleich der verschiedenen sprachlichen Fassungen des ARB 1/80. 

Die niederländische, dänische und türkische Fassung bezeichnen sowohl den 

Arbeitsmarkt des Mitgliedstaats als auch die im jeweiligen Staat ausgeübte 

Beschäftigung mit dem Adjektiv „legal―. Die deutsche Fassung kennt diese 

Bezeichnung hingegen nicht. Hier heißt es stattdessen: „regulär dem Arbeitsmarkt 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2003, 41 (42); EuGH, NVwZ 1999, 1099 (1100). 

2
 Vgl. EuGH, NVwZ 1999, 1099 (1101). 

3
 Vgl.EuGH, NVwZ 2007, 187 (188); EuGH, NVwZ 1999, 1099 (1101). 
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angehör[end]― und „ordnungsgemäße Beschäftigung―
1
. Dennoch lässt sich die 

deutsche Sprachfassung in Übereinstimmung mit den anderen Fassungen 

auslegen, da sich der Ausdruck „regulär― im Hinblick auf eine einheitliche 

Anwendung des Gemeinschaftsrechts ohne jeden Zweifel synonym mit dem 

Ausdruck „legal― verwenden lässt.
2
 Und aus dem Wort „legal― folgt, dass es für 

„die Zugehörigkeit zum regulären Arbeitsmarkt― notwendig ist, dass der 

Arbeitnehmer die nationalen Rechtsvorschriften über die Einreise und die 

Ausübung der Beschäftigung beachtet hat.
3
 

Es spielt dabei weder eine Rolle, zu welchem Aufenthaltszweck dem 

türkischen Arbeitnehmer (erstmals) ein Aufenthaltstitel erteilt worden ist oder zu 

welchem Zweck der türkische Arbeitnehmer ein Beschäftigungsrecht erhalten hat, 

noch ist von Belang, ob die Beschäftigung zeitlich befristet ist.
4
 Ausreichend ist 

vielmehr, dass legal eine tatsächliche und echte wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt 

worden ist. Voraussetzung ist, dass sich die berufliche Situation des türkischen 

Arbeitnehmers objektiv nicht von der anderer Arbeitnehmer unterscheidet, die 

vom selben Arbeitgeber oder in derselben Branche beschäftigt sind und gleiche 

oder gleichartige Tätigkeiten ausüben.
5

 Das heißt also, dass nur diejenige 

Tätigkeit zum regulären Arbeitsmarkt gehört, die grundsätzlich von einer 

beliebigen Person (also nicht nur von türkischen Staatsangehörigen) ausgeübt 

werden kann. Nach dieser Auffassung muss es sich um eine Tätigkeit handeln, die 

in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht auch Dritten möglich ist.
6
 

Für die Zugehörigkeit eines Arbeitnehmers zum regulären Arbeitsmarkt 

kommt es nach ständiger Rechtsprechung des EuGH außerdem darauf an, ob das 

Arbeitsverhältnis im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats lokalisiert werden kann 

oder ob zumindest eine hinreichend enge Verknüpfung mit diesem Gebiet 

vorhanden ist. Dabei sind insbesondere der Ort der Einstellung, das Gebiet in dem 

oder von dem aus die Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis ausgeübt wird, 

                                                 
1
 Siehe Anlage 1 (Auszug aus dem Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrats EWG/Türkei über die 

Entwicklung der Assoziation vom 19. September 1980 (ARB 1/80)), Seite VIIIff. 
2
 Vgl. EuGH, NVwZ 1999, 1099 (1101). 

3
 Vgl. EuGH, NVwz 2007, 187 (188);EuGH, NVwZ 2000, 1029 (1030); EuGH, NVwZ 1999, 

1099 (1101). 
4
 Vgl. EuGH, NVwZ 1993, 258 (260). 

5
 Vgl. EuGH, EuZW 1998, 538 (540); EuGH, EuZW 1998, 533 (536). 

6
 Vgl. Laubach, Seite 104. 
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und die nationalen Vorschriften im Bereich Arbeitsrecht und soziale Sicherheit zu 

berücksichtigen.
1
 Strittige Fragen ergaben sich in diesem Punkt bei Tätigkeiten als 

Fernfahrer oder in der Seeschifffahrt.  

Bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten als Fernfahrer entschied der EuGH 

im Fall „Bozkurt―
2
, dass auch hier die Zugehörigkeit zum regulären Arbeitsmarkt 

gegeben sein kann. Zur Beantwortung der Frage, ob eine hinreichend enge 

Anknüpfung an das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats vorliegt, sind die nationalen 

Stellen zuständig. Dabei ist insbesondere auf den Einstellungs- und Beschäfti-

gungsort bzw. das Gebiet, von dem aus die Beschäftigung ausgeübt wird, 

abzuheben. Ferner sind die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen 

Bestimmungen, denen das Arbeitsverhältnis unterliegt, heranzuziehen.
3
 In der 

Bundesrepublik Deutschland kann in der Regel nur dann von einer Beschäftigung 

auf dem deutschen Arbeitsmarkt ausgegangen werden, wenn diese Kriterien einen 

überwiegenden Bezug zu Deutschland bzw. zum deutschen Recht ergeben.
4
 

Bezüglich einer Tätigkeit in der Seeschifffahrt ist eine Zugehörigkeit zum 

regulären deutschen Arbeitsmarkt zu bejahen, wenn das Seeschiff die 

Bundesflagge führt, das Arbeitsverhältnis deutschem Recht unterliegt, in 

Deutschland Lohnsteuer gezahlt wird bzw. Einkommenssteuerpflicht besteht und 

Beiträge für eine Versicherung in einem deutschen Sozialversicherungssystem 

entrichtet werden
5
. 

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass türkische Arbeitnehmer, 

deren Arbeitsverhältnis sich nach deutschem Recht richtet und die in der 

Bundesrepublik Lohnsteuer oder Einkommenssteuer bezahlen, unabhängig von 

der Art der Aufenthaltserlaubnis und der Art der Arbeitserlaubnis dem regulären 

Arbeitsmarkt angehören, sofern sie sich nicht ausschließlich zur Ausbildung im 

Bundesgebiet befinden.
6
 

 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ 1999, 1099 (1100); EuGH, EuZW 1998, 538 (540); EuGH, EuZW 1998, 533 

(536); EuGH, NVwZ 1995, 1093 (1094). 
2
 Vgl. EuGH, NVwZ 1995, 1093 (1094). 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 1995, 1093 (1094). 

4
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (354). 

5
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (354). 

6
 Vgl. Laubach, S. 106. 
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3.4 Der Begriff der „ordnungsgemäßen Beschäftigung“ 

Eine Rechtsstellung nach Art. 6 ARB 1/80 kann nur entstehen, wenn ein 

türkischer Staatsangehöriger für eine bestimmte Dauer ordnungsgemäß in einem 

Mitgliedstaat beschäftigt war bzw. ist. Dieser Begriff ist identisch mit dem der 

„Rechtmäßigkeit― der Beschäftigung.
1
 Und wie bereits unter Gliederungspunkt 

3.2 erwähnt, entspricht der Begriff der ordnungsgemäßen Beschäftigung auch 

dem Begriff der Zugehörigkeit zum regulären Arbeitsmarkt. Voraussetzung ist 

somit u.a., dass der Status des türkischen Staatsangehörigen im Einklang mit den 

innerstaatlichen arbeitserlaubnis- und aufenthaltsrechtlichen Vorschriften steht. 

Das heißt, dass die konkret ausgeübte Tätigkeit in aufenthaltsrechtlicher und 

beschäftigungsrechtlicher Hinsicht rechtmäßig sein muss. Die Frage der 

ordnungsgemäßen Beschäftigung im Bundesgebiet muss also nach nationalem, 

deutschem Recht beurteilt werden.
2
 In Deutschland muss in der Regel einen 

Aufenthaltstitel vorhanden sein, der zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt 

und die ausgeübte Tätigkeit auch abdeckt.
3
 Jedoch ist die Beschäftigung auch 

dann ordnungsgemäß, wenn die Aufenthaltserlaubnis ursprünglich zu einem 

anderen Zweck – etwa zur Eheschließung – erteilt worden und dieser Zweck im 

Nachhinein weggefallen ist.
4
 

Außerdem muss eine verfahrensrechtlich gesicherte und nicht nur 

vorläufige Aufenthaltsposition auf dem Arbeitsmarkt vorliegen.
5

 Der EuGH 

versteht darunter das Bestehen eines nicht bestrittenen Aufenthaltsrechts.
6
 Eine 

gesicherte und nicht nur vorläufige Aufenthaltsposition auf dem Arbeitsmarkt hat 

man demnach nicht bei: 

 

– Zeiten in denen der türkische Staatsangehörige eine Aufenthalts-

gestattung nach dem AsylVfG (§ 55 AsylVfG) hat
7
, 

                                                 
1
 Vgl. Gutmann, Ausländische Arbeitnehmer, S. 121. 

2
 Vgl EuGH, NVwZ 2002, 187 (189); EuGH, NVwZ 1995, 53 (54); EuGH, NVwZ 1993, 258 

(260). 
3
 Vgl. EuGH, NVwZ 2007, 187 (188); VGH Hessen, InfAuslR 2006, 355; VGH Baden-

Württemberg, NVwZ-RR 2001, 791 (792). 
4
 Vgl. EuGH, NVwZ 1993, 258 (260). 

5
 Vgl. EuGH, NVwZ 1993, 258 (259); EuGH, NVwZ 1991, 255 (256). 

6
 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Aufenthaltsrecht, Rn. 536. 

7
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, Art. 6 ARB 1/80, Rn. 59. 
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– Zeiten in denen sich der türkische Staatsangehörige nur als Folge des 

Suspensiveffekts eines Rechtsbehelfs (§ 80 Abs. 1 VwGO) im 

Bundesgebiet aufhalten darf
1
, 

– Zeiten einer Duldung nach § 60a AufenthG oder bloß fiktiv 

geduldete Aufenthaltszeiten (§ 81 Abs. 3 Satz 2 AufenthG)
2
 oder 

– Zeiten während der Wirksamkeit einer nachträglichen Befristung 

eines Aufenthaltstitels (§ 7 Abs. 2 Satz 2 AufenthG), eines Wider-

rufs (§ 52 AufenthG) oder einer Rücknahme eines Aufenthaltstitels 

(§§ 48 LVwVfG i.V.m. 51 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG).
3
 

 

Hinsichtlich der Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit einer Beschäftigung i.S.d. 

Art. 6 ARB 1/80 kommt es aber auch darauf an, dass die erforderlichen Arbeits- 

und Aufenthaltsgenehmigungen nicht nur in formaler Hinsicht, sondern auch in 

materieller Hinsicht zu Recht erteilt wurden. Dies ergibt sich daraus, dass eine 

gesicherte aufenthaltsrechtliche Position nie durch eine vorsätzliche Täuschung 

erwirkte Aufenthaltsgenehmigung vermittelt werden kann. Durch eine 

vorsätzliche Täuschung (wie z.B. bei einer Scheinehe) wären die materiellen 

Voraussetzungen für die Aufenthaltsgenehmigung nicht erfüllt.
4
 Das bedeutet 

somit, dass Beschäftigungszeiten, die ein türkischer Arbeitnehmer aufgrund einer 

durch vorsätzliche Täuschung erwirkten Aufenthaltserlaubnis zurückgelegt hat, 

keine Rechte aus Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 nach sich ziehen.
5
 Es ist nicht von 

Bedeutung, ob es wegen der Täuschungshandlung zu einer strafgerichtlichen 

Verurteilung gekommen ist. Denn die durch die vorsätzlich begangene Täuschung 

erlangte aufenthaltsrechtliche Position ist nicht gefestigt, damit nicht 

ordnungsgemäß und somit jederzeit verwaltungsrechtlich angreifbar.
6
 Türkische 

Arbeitnehmer gelten daher während des mit einer durch vorsätzliche Täuschung 

erwirkten Aufenthaltsgenehmigung zurückgelegten Zeitraumes nie als „ordnungs-

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ 1993, 258 (259f.); EuGH, NVwZ 1991, 255 (257). 

2
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, Art. 6 ARB 1/80, Rn. 57. 

3
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, Art. 6 ARB 1/80, Rn. 56. 

4
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (353). 

5
 Vgl. EuGH, NVwZ 1998, 50 (51). 

6
 Vgl. BVerwG, NVwZ 1999, 775 (778). 
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gemäß beschäftigt― und können sich auch nicht auf den Gedanken des 

Vertrauensschutzes berufen.
1
 

3.5 Die drei Spiegelstriche des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 

3.5.1 Sinn und Zweck der drei Spiegelstriche 

Wie bereits unter Gliederungspunkt 3.1 dargelegt, bauen die in den drei 

Spiegelstrichen des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 geregelten, zeitlich gestaffelten 

Rechte aufeinander auf und haben den Zweck, der zunehmenden Integration des 

türkischen Arbeitnehmers Rechnung zu tragen.
2
 Daher sind sie nicht nur verschie-

denen Bedingungen unterworfen, sondern unterscheiden sich insbesondere nach 

der Dauer der Ausübung der ordnungsgemäßen Beschäftigung im Aufnahmemit-

gliedstaat.
3
 Maßgebliche Fristen sind ein, drei und vier Jahre ordnungsgemäße 

Beschäftigung. Erfüllt ein türkischer Staatsangehöriger die o.g. Voraussetzungen 

des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80, ohne dass die Rechte wieder erloschen sind, so hängt 

der Anspruch auf Verlängerung des Aufenthaltstitels nach dem ARB 1/80 von der 

Dauer der bisherigen Berufstätigkeit im Bundesgebiet und zusätzlich von der Art 

der beabsichtigten weiteren Berufstätigkeit ab. 

 

3.5.2 Art. 6 Abs. 1, 1. Spiegelstrich ARB 1/80: die einjährige 

ordnungsgemäße Beschäftigung 

Gemäß Art. 6 Abs. 1, 1. Spiegelstrich ARB 1/80 besteht nach einjähriger 

ordnungsgemäßer Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber ein Anspruch auf 

Verlängerung der Arbeitserlaubnis - und somit auf Verlängerung des Aufenthalts-

titels. Voraussetzung ist, dass er diesen Arbeitsplatz zum Zeitpunkt der 

Entscheidung über seinen Verlängerungsantrag immer noch besitzt. 

Zu beachten ist aber, dass nach ständiger Rechtsprechung des EuGH, Art. 

6 Abs. 1, 1. Spiegelstrich ARB 1/80 für den Erwerb der Rechtsstellung verlangt, 

                                                 
1
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (353). 

2
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317). 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317); EuGH, EuZW 1998, 538 (540); EuGH, EuZW 1998, 533 

(535); EuGH, NVwZ 1997, 1108 (1109); EuGH, NVwZ 1997, 677 (678); EuGH, NVwZ 1995, 

53 (54). 
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dass der Arbeitnehmer ein Jahr ununterbrochen eine ordnungsgemäße 

Beschäftigung bei ein und demselben Arbeitgeber ausgeübt hat.
1
 Wechselt der 

türkische Arbeitnehmer vor Erreichen der Jahresfrist den Arbeitgeber, gehen seine 

zuvor zurückgelegten Beschäftigungszeiten verloren und müssen bei einem neuen 

Arbeitgeber erst wieder aufgebaut werden.
2
  

Der erste Spiegelstrich zielt also auf die Fortsetzung einer Beschäftigung 

bei demselben Arbeitgeber ab. Die Art der Beschäftigung spielt keine Rolle.
3
 

Deshalb ist die Übertragung neuer oder anderer Aufgaben bei demselben Arbeit-

geber unschädlich.
4
 

 

3.5.3 Art. 6 Abs. 1, 2. Spiegelstrich ARB 1/80: die dreijährige 

ordnungsgemäße Beschäftigung 

Gemäß Art. 6 Abs. 1, 2. Spiegelstrich ARB 1/80 besteht für türkische 

Staatsangehörige nach dreijähriger ordnungsgemäßer Beschäftigung das Recht, 

sich für den gleichen Beruf bei einem Arbeitgeber seiner Wahl auf ein unter 

normalen Bedingungen unterbreitetes und bei den Arbeitsämtern dieses 

Mitgliedstaats eingetragenes anderes Stellenangebot zu bewerben. Bewirbt sich 

jedoch ein Arbeitnehmer aus den Mitgliedstaaten der EU auf diesen Arbeitsplatz, 

so hat dieser Vorrang.  

Analog zum ersten Spiegelstrich ist zu beachten, dass die Beschäftigungs-

zeit nicht unterbrochen werden darf, sondern bei ein und demselben Arbeitgeber 

bestanden haben muss.
5
 Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, gehen auch hier die 

zuvor zurückgelegten Beschäftigungszeiten verloren und müssen erst wieder 

aufgebaut werden. 

Möchte ein türkischer Staatsangehöriger nach der dreijährigen ordnungs-

gemäßen Beschäftigung tatsächlich den Arbeitgeber wechseln, besteht unter 

bestimmten Voraussetzungen für einen begrenzten, angemessenen Zeitraum ein 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317); EuGH 1999, 1099 (1102); EuGH, NVwZ 1998, 50 (51); 

EuGH, NVwZ 1997, 1108 (1109); EuGH, NVwZ 1995, 53 (54). 
2
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (354). 

3
 Vgl. OVG Sachsen-Anhalt, InfAuslR 2004, 229; VG Frankfurt/M, NVwZ-RR 2002, 386. 

4
 Vgl. Akyürek, S. 71; Marx, § 3, Rn. 136. 

5
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317); EuGH, NVwZ 1995, 53 (54). 
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Aufenthaltsrecht zur Suche einer neuen Arbeitsstelle bei einem anderen Arbeit-

geber. Der Beruf muss jedoch derselbe sein.
1
 Die Voraussetzungen sind identisch 

mit denen bei einem Arbeitsplatzwechsel nach Erfüllung der Tatbestands-

merkmale des Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich ARB 1/80. Daher sei bezüglich 

dieser Voraussetzungen auf die Ausführungen zum dritten Spiegelstrich des Art. 6 

Abs. 1 ARB 1/80 verwiesen (Gliederungspunkt 3.5.4). 

 

3.5.4 Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich ARB 1/80: die vierjährige 

ordnungsgemäße Beschäftigung 

Gemäß Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich ARB 1/80 besteht nach vierjähriger 

ordnungsgemäßer Beschäftigung das Recht auf freien Zugang zu jeder Art der 

Beschäftigung im Lohn- und Gehaltsverhältnis. 

Nach Rechtsprechung des EuGH setzt der dritte Spiegelstrich jedoch 

voraus, dass der türkische Arbeitnehmer zuvor die Tatbestände der beiden ersten 

Spiegelstriche erfüllt hat. Denn die beiden ersten Spiegelstriche verlangen 

ihrerseits, dass der türkische Arbeitnehmer sowohl die einjährige als auch die 

dreijährige ordnungsgemäße Beschäftigung bei ein und demselben Arbeitgeber 

ausgeübt hat. Der EuGH hat festgestellt, dass die Rechtsposition des dritten 

Spiegelstrichs nicht allein durch eine zeitliche Zusammenrechnung unzusammen-

hängender und überwiegend kurzer Arbeitsverhältnisse erworben werden könne. 

Dies laufe der Kohärenz der schrittweisen Eingliederung der türkischen 

Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt zuwider. Aus der Systematik und der 

praktischen Wirksamkeit des durch Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 geschaffenen Systems 

folge weiterhin, dass die in den drei Gedankenstrichen dieser Bestimmung jeweils 

aufgestellten Bedingungen nacheinander erfüllt werden müssten. Folglich könne 

der türkische Arbeitnehmer nur dann Rechte aus dem dritten Spiegelstrich des 

Art. 6 ARB 1/80 für sich in Anspruch nehmen, wenn er, erstens, mehr als ein Jahr 

bei demselben Arbeitgeber und, zweitens, zwei weitere Jahre für diesen gearbeitet 

hat.
2
  

                                                 
1
 Vgl. BVerwG, NVwZ 1999, 306 (307). 

2
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317). 
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Andere Instanzen und Experten vertreten zuweilen auch die Auffassung, dass ein 

solches Verständnis der Vorschrift zu eng ausgelegt sei. Vielmehr könne man bei 

türkischen Arbeitnehmern, die während ihres Aufenthalts insgesamt vier volle 

Jahre bei verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt waren, von einer vollständigen 

Integration in den Arbeitsmarkt sprechen, sodass damit die Rechtsposition des 

Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich ARB 1/80 erworben wäre.
1
 

Meines Erachtens ist der Auffassung des EuGH zu folgen. Die Recht-

sprechung lässt keinen Zweifel daran: Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 verfolgt das Ziel, 

den türkischen Arbeitnehmer schrittweise in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Betrachtet man den Aufbau des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80, wird dementsprechend 

schnell deutlich, dass die drei Spiegelstriche im Zusammenhang zu sehen sind und 

jeder einzelne eine gesonderte Stufe bis zur vollständigen Integration in den 

Arbeitsmarkt darstellt. Würde man der anderen Auffassung folgen, wäre der 

Erwerb der Rechtsstellung aus dem dritten Spiegelstrich völlig unabhängig von 

den ersten beiden Spiegelstrichen möglich. Somit könnte der türkische 

Arbeitnehmer die Rechtsposition des Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich ARB 1/80 

selbst dann erreichen, wenn er die Voraussetzungen für die ersten beiden 

Spiegelstriche nie erreicht hat. Dies entspricht nicht der Intention dieser 

Vorschrift - nämlich der schrittweisen Integration in den Arbeitsmarkt. So würde 

das System des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 zerstört werden. 

Erfüllt der türkische Arbeitnehmer schließlich die o.g. Voraussetzungen, 

hat er das Recht, seine gerade ausgeübte Tätigkeit freiwillig aufzugeben und sich 

im Bundesgebiet eine beliebige Beschäftigung im Lohn- oder Gehaltsverhältnis 

zu suchen.
2
 Außerdem hängt seine Rechtsstellung nicht mehr von der Erfüllung 

der in den drei Spiegelstrichen genannten Voraussetzungen ab. Vielmehr ist ein 

solcher Arbeitnehmer als hinreichend in den Aufnahmemitgliedstaat integriert 

anzusehen.
3
 Eine vorrübergehende Unterbrechung ist unproblematisch. 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass unter bestimmten 

Voraussetzungen für einen begrenzten, angemessenen Zeitraum ein Aufenthalts-

                                                 
1
 Vgl. Hessischer VGH, InfAuslR 2003, 219; so auch: Gutman im Gemeinschaftskommentar zum 

Aufenthaltsgesetz, Art. 6 ARB 1/80, Rn. 172. 
2
 Vgl. EuGH, NVwZ 1997, 677 (678). 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317). 
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recht zur Suche einer neuen Arbeitsstelle besteht.
1

 Nach den Allgemeinen 

Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern besteht dieses Aufent-

haltsrecht zum Zwecke der Arbeitssuche allerdings ausdrücklich nur, wenn sich 

der Arbeitssuchende unverzüglich bei der zuständigen Arbeitsagentur arbeitslos 

meldet und sich dieser Behörde für die Arbeitsvermittlung gemäß den 

gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung hält.
2
 Welcher Zeitraum für die Suche 

einer neuen Beschäftigung im Einzelfall als angemessen anzusehen ist, ist noch 

nicht abschließend geklärt. Die Angemessenheit eines Zeitraums für die Suche 

einer neuen Arbeitsstelle ist laut EuGH grundsätzlich von den jeweiligen 

nationalen Stellen festzulegen.
3
 Allerdings hat der EuGH durch seine Urteile 

„Antonissen― (Rs. C-292/89) und „Kommission gegen Belgien― (Rs. C-344/95) 

einige Zeit- und Sachkriterien vorgegeben. Diese hat das Bundesministerium des 

Innern in seine Allgemeinen Anwendungshinweise übernommen. Demzufolge ist 

davon auszugehen, dass nach einem Zeitraum von drei Monaten durch Vorlage 

entsprechender Bescheinigungen nachgewiesen werden muss, dass weiterhin und 

mit begründeter Aussicht auf Erfolg über die zuständige Arbeitsagentur eine neue 

Beschäftigung gesucht wird. Bei einer Dauer der Arbeitslosigkeit von ca. sechs 

Monaten, spätestens jedoch nach einem Jahr, ist davon auszugehen, dass keine 

tatsächliche Aussicht mehr besteht, eine Beschäftigung zu finden.
4
 

 

3.6 Die Berechnung der Zeiten ordnungsgemäßer 

Beschäftigung (Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80) 

Ein türkischer Staatsangehöriger muss eine bestimmte Zeitspanne hinweg un-

unterbrochen ordnungsgemäß beschäftigt gewesen sein, um einen Anspruch aus 

Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 ableiten zu können. Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80 regelt, 

welche Arten von Unterbrechungen für die Berechnung der Dauer der ordnungs-

gemäßen Beschäftigung von Bedeutung sind und wie diese in die Berechnung 

einfließen. Dabei unterscheidet Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80 zwischen kurzfristigen 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ 2000, 1029 (1031); EuGH, NVwZ 1997, 677 (678). 

2
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (345f.). 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 1997, 667 (678). 

4
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (346). 
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Unterbrechungen (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 ARB 1/80) und Unterbrechungen wegen 

unverschuldeter Arbeitslosigkeit sowie langwierigen Krankheitsfällen.  

Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80 entschärft somit die Härte der Systematik des Art. 

6 Abs. 1 ARB 1/80, indem er bestimmte, legitime Gründe für die Unterbrechung 

der unselbstständigen Erwerbstätigkeit zulässt.
1
 

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80 

nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur die Folgen 

ganz bestimmter tatsächlicher Beschäftigungsunterbrechungen zugunsten des 

türkischen Arbeitnehmers regelt. Nicht erfasst werden dagegen Unterbrechungen, 

die darauf beruhen, dass der türkische Staatsangehörige nicht arbeiten darf, weil er 

die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausübung einer ordnungsgemäßen 

Beschäftigung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 nicht erfüllt. Das heißt, Art. 6 Abs. 2 

ARB 1/80 findet keine Anwendung auf Unterbrechung der Rechtmäßigkeit der 

Beschäftigung.
2
 

Die Berechnung der Dauer beginnt mit dem Tag, an dem der Arbeits-

vertrag in Kraft getreten ist.
3
 Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der 

Frage, ob die Voraussetzungen nach Art. 6 ARB 1/80 erfüllt sind, ist der 

Zeitpunkt des Erlasses der Grundverfügung.
4

 Es werden folglich nur Zeiten 

berücksichtigt, die bis zur Bekanntgabe des Bescheids über den Verlängerungs-

antrag zurückgelegt wurden.
5
 

Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80 unterscheidet die folgenden zwei Fallvarianten: 

 

1. Fallvariante: 

Art. 6 Abs. 2 Satz 1 ARB 1/80 regelt Fälle von Fehlzeiten, die 

regelmäßig nur zu einer kurzen Unterbrechung der ordnungs-

gemäßen Beschäftigung führen und bei denen der Arbeitsplatz bei-

behalten wird. Es sind hierbei Fehlzeiten betroffen, die generell als 

Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses anzusehen sind. Art. 6 Abs. 2 

Satz 1 ARB 1/80 nennt hier explizit den Jahresurlaub, Abwesenheit 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317). 

2
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (355). 

3
 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Aufenthaltsrecht, Rn. 528. 

4
 Vgl. VGH Hessen, NVwZ-RR 1994, 356 (357). 

5
 Vgl. Marx, § 3, Rn. 158. 
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wegen Mutterschaft, Arbeitsunfall oder kurze Krankheit. Diese Fehl-

zeiten gelten uneingeschränkt als Zeiten der ordnungsgemäßen 

Beschäftigung.
1
 

 

2. Fallvariante: 

Art. 6 Abs. 2, Satz 2 ARB 1/80 regelt Fälle von Fehlzeiten, in denen 

der Arbeitsplatz nicht mehr beibehalten wird, aber bei denen die 

Fehlzeiten nicht zum Verlust bereits erworbener Ansprüche führen. 

Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 ARB 1/80 handelt es sich um Zeiten 

unverschuldeter Arbeitslosigkeit sowie Abwesenheit wegen langer 

Krankheit. Diesen Fällen wird der Erziehungsurlaub gleichgestellt.
2
  

 

Im Gegensatz zu Satz 1 werden in Satz 2 längere Unterbrechungen der Be-

schäftigungszeit geregelt. Solche Abwesenheiten werden zwar nicht den Zeiten 

ordnungsgemäßer Beschäftigung gleichgestellt, dürfen aber nicht dazu führen, 

dass türkische Arbeitnehmer, die aufgrund früherer ordnungsgemäß zurückge-

legter Beschäftigungszeiten erworbene Ansprüche verlieren.
3
 Aus dem Terminus 

„Ansprüche― folgt, dass Zeiten unverschuldeter Arbeitslosigkeit und langer 

Krankheit erst zu berücksichtigen sind, wenn die Jahresschwelle des Art. 6 Abs. 1, 

1. Spiegelstrich ARB 1/80 erreicht bzw. überschritten worden ist, da zuvor noch 

keine Ansprüche entstanden sind, die unberührt bleiben könnten.
4
 

Schlussendlich bedarf der Begriff der „unverschuldeten Arbeitslosigkeit― 

einer näheren Betrachtung. In Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80 heißt es: „Die Zeiten 

unverschuldeter Arbeitslosigkeit (...) berühren jedoch nicht die aufgrund der 

vorherigen Beschäftigungszeit erworbenen Ansprüche.― Folgte man dem Wortlaut 

des Art. 6 Abs. 2 ARB 1/80, würde sich im Umkehrschluss ergeben, dass 

verschuldete Arbeitslosigkeit den Verlust des Aufenthaltsrechts nach sich ziehen 

würde. Aus der deutschen Fassung des ARB 1/80 leitete die Rechtsprechung 

früher her, dass eine Strafhaft automatisch zum Rechtsverlust führt. Ein Vergleich 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ 2006, 315 (317f.). 

2
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (355). 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 2007, 187 (189); EuGH, NVwZ 2006; 315 (318); EuGH, NVwZ 1997, 677 

(679). 
4
 Vgl. EuGH NVwZ 2007, 187 (189). 
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mit den anderssprachigen Fassungen des ARB 1/80 ergibt jedoch, dass in der 

Vorschrift tatsächlich die „freiwillige― Arbeitslosigkeit gemeint ist. Eine 

Kündigung durch den Arbeitgeber vernichtet daher einen Aufenthaltsanspruch 

nicht.
1
  

 

3.7 Erlöschen der erworbenen Rechtsposition aus Art. 6 ARB 

1/80 

Ein Erlöschen bereits erworbener Ansprüche aus Art. 6 ARB 1/80 tritt immer 

dann ein, wenn der türkische Arbeitnehmer den betreffenden Arbeitsmarkt 

endgültig verlassen hat. Dies ist dann der Fall, wenn der türkische Staatsange-

hörige das Rentenalter erreicht hat oder feststeht, dass auf Dauer eine Erwerbs- 

oder Berufsunfähigkeit vorliegt, also feststeht, dass keine Beschäftigung im Lohn- 

und Gehaltsverhältnis mehr ausgeübt werden kann.
2
 

Ebenso erlischt ein aus Art. 6 ARB 1/80 erworbener Anspruch dann, wenn 

der türkische Staatsangehörige auf Dauer oder auf lange Zeit das Bundesgebiet 

verlässt. Bei einer Zeitspanne von mehr als sechs Monaten ist regelmäßig davon 

auszugehen, dass der türkische Staatsangehörige seinen Lebensmittelpunkt im 

Bundesgebiet aufgegeben hat. Dies führt zu einem Erlöschen eines Anspruchs aus 

Art. 6 ARB 1/80. Der VGH Baden-Württemberg und das OVG Nordrhein-

Westfalen vertritt dabei die Auffassung, dass diese „Sechsmonatsregel― aus dem 

Fehlen einer assoziationsrechtlichen Regelung folgt und diese Fragestellung dann 

ausschließlich nach dem Ausländer- bzw. Aufenthaltsgesetz (§ 51 Abs. 1 Nr. 7 

AufenthG) zu beurteilen ist.
3
 Eine andere Auffassung besagt, dass die „Sechs-

monatsregel― allein aus einer gemeinschafts- bzw. assoziationsrechtlichen Aus-

legung erfolgt. Im Ergebnis macht dies jedoch keinen Unterschied.
4

 Eine 

Ausnahme besteht in der Ausreise in die Türkei zum Zwecke der Erfüllung der 

gesetzlichen Wehrpflicht. Hier erlöschen die erworbenen Ansprüche aus Art. 6 

                                                 
1
 Vgl. Gutmann, Ausländische Arbeitnehmer, S.128f. 

2
 Vgl. EuGH, NVwZ 1995, 1093 (1095). 

3
 Vgl. VGH Baden-Württemberg, NVwZ-RR 2004, 455; OVG Nordrhein-Westfalen, NWVBl. 

2003, 277; OVG Nordrhein-Westfalen, NVwZ 1994, 1234. 
4
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, Art. 6 ARB 1/80, Rn. 257. 
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ARB 1/80 nicht, wenn der türkische Arbeitnehmer innerhalb von drei Monaten 

nach Ableistung des Wehrdienstes wieder einreist.
1
 

Des Weiteren erlischt eine aus Art. 6 ARB 1/80 erworbene Rechtsposition, 

wenn der Bezug zu einem Beschäftigungsverhältnis bzw. der Suche hiernach 

wesentlich unterbrochen wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn der türkische 

Staatsangehörige aus einem Beschäftigungsverhältnis ausscheidet und eine selbst-

ständige Erwerbstätigkeit aufnimmt oder dauerhaft arbeitslos bleibt.
2
 

Auch Strafhaften können zu einem Erlöschen einer Rechtsposition führen, 

da die dadurch hervorgerufene Arbeitslosigkeit in der Regel selbst verschuldet ist. 

Anders ist es bei der Untersuchungshaft. Bei einem Freispruch oder einer Straf-

aussetzung zur Bewährung nimmt die Untersuchungshaft dem türkischen Arbeit-

nehmer nicht die Rechte aus Art. 6 ARB 1/80, sofern er innerhalb angemessener 

Zeit wieder eine Beschäftigung findet.
3
 

Über diese Gründe hinaus tritt ein Erlöschen nur ein, wenn das 

Aufenthaltsrecht aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und 

Gesundheit gemäß Art. 14 ARB 1/80 beendet wird (zu Art. 14 – siehe 

Gliederungspunkt 5).
4
 

 

4 Rechtsstellung der Familienangehörigen türkischer 

Staatsangehöriger nach Art. 7 ARB 1/80 

4.1 Allgemeines zu Art. 7 ARB 1/80 

Art. 7 ARB 1/80 beinhaltet die nächsten wichtigen Regelungen des ARB 1/80, 

denn auch Familienangehörige eines türkischen Arbeitnehmers können Rechte aus 

dem ARB 1/80 erwerben. Allerdings gewährleistet Art. 7 ARB 1/80 keinen 

Anspruch auf Familiennachzug, sondern regelt allein die beschäftigungs- und 

aufenthaltsrechtliche Stellung der Familienangehörigen, die sich bereits 

rechtmäßig im betreffenden Mitgliedstaat aufhalten.
5
 Für den Familiennachzug zu 

einem im Bundesgebiet lebenden Familienangehörigen bleiben die §§ 27 ff. 

                                                 
1
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (352). 

2
 Vgl. VGH Hessen, NVwZ-RR 2004, 453 (454). 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 2000, 1029 (1031). 

4
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2005, 350 (352). 

5
 Vgl. Dollinger/Speckmaier, Rn. 262 
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AufenthG maßgeblich, da die innerstaatlichen Vorschriften über die Einreise und 

der Ausübung einer Beschäftigung unberührt bleiben.
1
 Art. 7 ARB 1/80 ist somit 

ebenfalls nur bei Verlängerung eines Aufenthaltstitels relevant. 

Zweck des Art. 7 ARB 1/80 ist es, die Beschäftigung und den Aufenthalt 

des türkischen Arbeitnehmers, der dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitglied-

staats angehört, dadurch zu fördern, dass ihm in diesem Staat die Aufrecht-

erhaltung seiner familiären Bindungen garantiert wird. Art. 7 ARB 1/80 soll damit 

günstigere Voraussetzungen für die Familienzusammenführung schaffen. Dies 

geschieht, indem den Familienangehörigen zunächst gestattet wird, bei dem 

türkischen Arbeitnehmer zu leben und indem ihre Stellung später durch die 

Verleihung des Rechts, im Aufnahmemitgliedstaat eine Beschäftigung aufzu-

nehmen, gestärkt wird.
2
 

Desweiteren hat der EuGH auch für Art. 7 ARB 1/80 die unmittelbare 

Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts festgestellt. Türkische Staatsangehörige, 

die die Voraussetzungen dieser Bestimmungen erfüllen, können sich daher 

unmittelbar auf diese Bestimmungen berufen um die Verlängerung einer Aufent-

haltsgenehmigung zu erwirken.
3
 Art. 7 ARB 1 /80 stellt zwar grundsätzlich eine 

Spezialregelung dar, schließt die Anwendbarkeit des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 aber 

nicht aus. Beide sind nebeneinander anwendbar.
4
 Sind also die in Art. 6 Abs. 1 

ARB 1/80 genannten Voraussetzungen erfüllt, kann ein Familienangehöriger 

unabhängig von Art. 7 ARB 1/80 ein Beschäftigungs- und Aufenthaltsrecht 

erhalten.
5
 

Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Art. 7 ARB 1/80 verleiht 

den Kindern und den sonstigen Familienangehörigen unter den dort genannten 

Voraussetzungen einen selbstständigen Anspruch auf Verlängerung eines Aufent-

haltstitels.
6

 Der Artikel enthält zwei Fallgruppen. Beide unterscheiden sich 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 326 (327); EuGH, NVwZ 1997, 1104 (1106). 

2
 Vgl. EuGH NVwZ 2000, 142 (143); EuGH, NVwZ 1997, 1105 (1106f.). 

3
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2006, 209; EuGH, NVwZ 2000, 142 (143); EuGH, NVwZ 2000, 1277 

(1278); EuGH, NVwZ 1997, 1104 (1106); EuGH, NVwZ 1995, 53 (54). 
4
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (358). 

5
 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Aufenthaltsrecht, Rn. 552. 

6
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2006, 209; EuGH, InfAuslR 2005, 352 (353); EuGH, NVwZ 1995, 53 

(55). 
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hinsichtlich ihrer Voraussetzungen für den Erwerb der Rechtsstellung und treffen 

Regelungen für völlig unterschiedliche Sachverhalte: 

 

– Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 gilt im allgemeinen Sinne für Familien-

angehörige von türkischen Arbeitnehmern, 

– Art. 7 Satz 2 ARB 1/80 gilt hingegen speziell für Kinder von 

türkischen Arbeitnehmern. 

 

4.2 Rechtsstellung der Familienangehörigen türkischer 

Staatsangehöriger nach Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 

Für den Erwerb einer Rechtsstellung nach Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 müssen 

folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 

– der Betroffene muss ein Familienangehöriger eines türkischen 

Arbeitnehmers (Bezugsperson) sein, 

– der Familienangehörige muss im betreffenden Mitgliedstaat seine 

ordnungsgemäßen Wohnsitz haben, 

– die Bezugsperson muss dem regulären Arbeitsmarkt des Mitglied-

staats angehören oder angehört haben und 

– der Familienangehörige muss einen Aufenthaltstitel zum Zwecke des 

Familiennachzugs erhalten haben.
1
 

 

4.2.1 Der Begriff des Familienangehörigen 

Zunächst ist zu klären, wer überhaupt Familienangehöriger i.S.d. Art. 7 Satz 1 

ARB 1/80 ist. Dabei ist zu beachten, dass es nach Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 nicht 

auf die Staatsangehörigkeit des Familienangehörigen ankommt - d.h. der 

Familienangehörige muss kein türkischer Staatsangehöriger sein. Ansonsten wird 

der Begriff des Familienangehörigen in Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 nicht näher 

definiert. Aus diesem Grund ist auf den gemeinschaftsrechtlichen Begriff der 

                                                 
1
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, Art. 7 ARB 1/80, Rn. 12f.. 



   25 

  

Arbeitnehmerfreizügigkeit abzuheben, insbesondere auf Art. 2 Nr. 2 RL 

2004/38/EG
1
 (früher Art. 10 Absatz 1 der EG-Verordnung Nr. 1612/68).

2
 Dieser 

entspricht dem Begriff des Familienangehörigen wie er in § 3 Abs. 2 

FreizügG/EU (früher § 1 Abs. 2 Satz 2 AufenthG/EWG) geregelt ist. Familien-

angehörige sind demnach: 

 

– Ehegatten, 

– Verwandte in absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind 

und 

– Verwandte in auf- oder absteigender Linie, die 21 Jahre oder älter 

sind, sofern ihnen Unterhalt gewährt wird. 

 

Im Übrigen liefert Art. 7 Satz1 ARB 1/80 keinen Anhaltspunkt dafür, dass die 

Bedeutung des Begriffs des Familienangehörigen des Arbeitnehmers auf dessen 

Blutsverwandte beschränkt ist. Somit fallen beispielsweise auch Stiefkinder unter 

den Anwendungsbereich.
3
 

Zu beachten ist außerdem, dass zwar die Rechtsstellung nach Art. 7 Satz 1 

ARB 1/80 nur als Familienangehöriger erworben werden kann, es aber für das 

Fortbestehen der erworben Rechte unerheblich ist, ob die betreffende Person 

weiterhin als Familienangehöriger anzusehen ist.
4
 

 

4.2.2 Ordnungsgemäßer Wohnsitz 

Für den Erwerb einer Rechtsstellung aus Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 muss der 

Familienangehörige grundsätzlich einen ununterbrochenen dreijährigen (Art. 7 

Satz 1, 1. Spiegelstrich) bzw. einen fünfjährigen (Art. 7 Satz 1, 2. Spiegelstrich) 

ordnungsgemäßen Wohnsitz im jeweiligen EU-Mitgliedstaat haben. Kurzfristige 

Unterbrechungen können allerdings unschädlich sein.
5
 

                                                 
1
 Art. 2 Nr. 2 der Richtlinie 2004/38/EG, siehe Anlage 3, Seite XV. 

2
 Vgl. VGH Baden-Württemberg, InfAuslR 2007, OVG Rheinland-Pfalz, InfAuslR 2005, 238 

(239);49 (51); EuGH, NVwZ 2005, 73 (73f.). 
3
 Vgl. EuGH, NVwZ 2005, 73 (74). 

4
 Vgl. OVG Niedersachsen, InfAuslR 2006, 350 (352); EuGH, InfAuslR 2005, 352 (353f.). 

5
 Vgl. EuGH, NVwZ-Beil. 2000, 142 (144); EuGH, NVwZ 1997, 1104 (1107f.). 
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4.2.3 Zugehörigkeit zum regulären Arbeitsmarkt 

Damit ein Familienangehöriger eines türkischen Arbeitnehmers ein Recht aus Art. 

7 Satz 1 ARB 1/80 ableiten kann, muss der türkische Arbeitnehmer (Bezugs-

person) dem regulären Arbeitsmarkt angehören. Der Begriff des „Arbeitnehmers― 

und der Begriff der „Zugehörigkeit zum regulären Arbeitsmarkt― sind gleich-

bedeutend mit den entsprechenden Begriffen des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80.
1
 

Deshalb sei an dieser Stelle auf die Ausführungen zu Art. 6 verwiesen 

(Gliederungspunkt 3). 

Es ist allerdings nicht notwendig, dass der türkische Arbeitnehmer eine der 

Verfestigungsstufen des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 erreicht haben muss oder 

während der geforderten Wohnsitzdauer erst erreicht.
2
 Außerdem ist es uner-

heblich für den Erwerb dieser Rechtsstellung, ob die Bezugsperson zum Zeitpunkt 

an dem der Familienangehörige den Anspruch nach Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 

geltend macht, noch dem regulären Arbeitsmarkt angehört.
3
 

 

4.2.4 Notwendigkeit des Familiennachzugs 

Die letzte Voraussetzung ist, dass der Familienangehörige einen Aufenthaltstitel 

zum Familiennachzug erhalten haben muss, also zur Herstellung und Wahrung 

der familiären Lebensgemeinschaft mit dem türkischen Arbeitnehmer im betrof-

fenen Mitgliedstaat.
4
 Dabei müssen der Familienangehörige und die Bezugs-

person während der ersten drei Jahre tatsächlich in häuslicher, familiärer oder 

ehelicher Lebensgemeinschaft zusammengelebt haben.
5
 Nach Ablauf von drei 

Jahren darf dann die Verlängerung des Aufenthaltstitels nicht mehr davon 

abhängig gemacht werden, dass der Familienangehörige weiterhin eine Lebens-

gemeinschaft mit dem türkischen Arbeitnehmer führt.
6
 

 

                                                 
1
 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Aufenthaltsrecht, Rn. 552. 

2
 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, InfAuslR 2005, 238 (239). 

3
 Vgl. EuGH, NVwZ 2005, 198 (199); EuGH, InfAuslR 2005, 352 (353); OVG Rheinland-Pfalz, 

InfAuslR 2005, 238 (239). 
4
 Vgl. EuGH, NVwZ 1997, 1104 (1107f.). 

5
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 326 (327); EuGH, NVwZ 1997, 1104 (1107f.). 

6
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 326 (327f.). 
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4.2.5 Rechtsfolgen des Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 

Sind o.g. Voraussetzungen erfüllt, enthält Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 zwei mögliche 

Rechtsfolgen:  

 

– Nach Art. 7 Satz 1, 1. Spiegelstrich ARB 1/80 haben Familien-

angehörige (vorbehaltlich des den Arbeitnehmern aus den Mitglied-

staaten der Gemeinschaft einzuräumenden Vorrang) das Recht, sich 

auf jedes Stellenangebot zu bewerben, vorausgesetzt sie haben dort 

seit mindestens drei Jahren ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz. 

– Nach Art. 7 Satz 1, 2. Spiegelstrich ARB 1/80 haben Familien-

angehörige freien Zugang zu jeder von ihnen gewählten Beschäfti-

gung im Lohn- oder Gehaltsverhältnis, wenn sie seit mindestens fünf 

Jahren im betreffenden EU-Mitgliedstaat ihren ordnungsgemäßen 

Wohnsitz haben. 

 

Beide Spiegelstriche gewähren dem Familienangehörigen Zugang zu einer 

Beschäftigung. Wichtig ist hier, dass Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 den Familienange-

hörigen keine Verpflichtung auferlegt, eine Beschäftigung auszuüben, wie sie in 

Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 vorgesehen ist.
1
 Nach Erfüllung der Tatbestandsvoraus-

setzungen steht dem Familienangehörigen somit auch ein Anspruch auf Ver-

längerung seines Aufenthaltstitels zu, auch wenn er keiner Beschäftigung 

nachgeht. 

Zu beachten ist ferner, dass es nach dem dreijährigen bzw. fünfjährigen 

ordnungsgemäßen Innehaben des Wohnsitzes nicht mehr darauf ankommt, ob die 

Bezugsperson noch dem regulären Arbeitsmarkt angehört
2
 oder ob der Familien-

angehörige überhaupt noch als Familienangehöriger i.S.d. Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 

anzusehen ist.
3
 

 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2005, 352 (354). 

2
 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, InfAuslR 2005, 238 (241); EuGH, NVwZ 2005, 198 (199). 

3
 Vgl. OVG Niedersachsen, InfAuslR 2006, 350 (352); EuGH, InfAuslR 2005, 352 (353f.). 
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4.3 Rechtsstellung der Kinder türkischer Staatsangehöriger 

nach Art. 7 Satz 2 ARB 1/80 

Nach Art. 7 Satz 2 ARB 1/80 können Kinder türkischer Arbeitnehmer, die im 

Aufnahmeland eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, sich unabhängig von 

ihrer Aufenthaltsdauer in dem betreffenden Mitgliedstaat dort auf jedes Stellen-

angebot bewerben, sofern ein Elternteil in dem betreffenden Mitgliedstaat seit 

mindestens drei Jahren ordnungsgemäß beschäftigt war. Für den Erwerb einer 

Rechtsstellung nach Art.7 Satz ARB 1/80 müssen demnach folgende Voraus-

setzungen erfüllt sein: 

 

– Es muss sich um ein Kind eines türkischen Arbeitnehmers handeln, 

wobei nur ein Elternteil türkischer Staatsangehöriger sein muss. Die 

Staatsangehörigkeit des Kindes ist hingegen gleichgültig. 

– Das Kind muss sich erlaubt im Mitgliedstaat aufgehalten haben, 

wobei der Zweck des bisherigen Aufenthalts gleichgültig ist, 

– das Kind muss eine Berufsausbildung im Mitgliedstaat abge-

schlossen haben und 

– ein Elternteil muss seit mindestens drei Jahren im Mitgliedstaat 

ordnungsgemäß beschäftigt gewesen sein. 

 

Die Kinder eines türkischen Arbeitnehmers können sich zwar grundsätzlich auch 

auf eine Rechtsstellung aus Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 berufen, jedoch sind die in 

den Bestimmungen des Art. 7 Satz 2 ARB 1/80 nicht so eng formuliert wie die in 

Art. 7 Satz 1 ARB 1/80. Im Unterschied zu Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 ist der Erwerb 

der Rechtsstellung nicht von einer bestimmten Aufenthaltsdauer des Kindes und 

von einem gemeinsamen Wohnsitz mit den Eltern abhängig.
1
 Außerdem kommt 

es für den Erwerb der Rechtsstellung nicht darauf an, aus welchem Grund den 

Kindern die Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung ursprünglich erteilt wurde. Es 

wird also nicht wie in Satz 1 verlangt, dass die Einreise- und Aufenthalts-

genehmigung zum Zweck des Familiennachzugs erteilt wurde.
2
 Auch das Lebens-

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ, 1999, 281 (283). 

2
 Vgl. EuGH, NVwZ, 1999, 281 (283); EuGH, NVwZ 1995, 53 (55). 
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alter des Kindes ist ohne Bedeutung. Art. 7 Satz 2 ARB 1/80 gilt auch für 

volljährige Kinder türkischer Arbeitnehmer.
1
 

Weiterhin verlangt Art. 7 Satz 2 ARB 1/80, dass ein Elternteil in dem 

betreffenden Mitgliedstaat seit mindestens drei Jahren ordnungsgemäß beschäftigt 

war. Hierbei ist es allerdings nur erforderlich, dass der Elternteil irgendwann vor 

dem Zeitpunkt, zu dem sein Kind seine Berufsausbildung beendet, im Aufnahme-

mitgliedstaat mindestens drei Jahre lang beschäftigt war.
2
 Nicht notwendig ist, 

dass die drei Jahre ordnungsgemäßer Beschäftigung bei dem selben Arbeitgeber 

ununterbrochen abgeleistet wurden. Vielmehr ist es ausreichend, dass sich aus der 

Addition der Beschäftigungszeiten eine mindestens dreijährige Beschäftigung 

ergibt.
3
 

Für den Wortsinn der Berufsausbildung ist von dem in der Rechtsprechung 

des EuGH entwickelten gemeinschaftsrechtlichen Begriff auszugehen. Der EuGH 

stellte fest, dass „ jede Form der Ausbildung, die auf eine Qualifikation für einen 

bestimmten Beruf oder eine bestimmte Beschäftigung vorbereitet oder die die 

besondere Befähigung zur Ausübung eines solchen Berufes oder einer solchen 

Beschäftigung verleiht, zur Berufsausbildung gehört, und zwar unabhängig vom 

Alter und Ausbildungsniveau der Schüler oder Studenten und selbst dann, wenn 

der Lehrplan auch allgemeinbildenden Unterricht enthält―.
4
 

 

4.4 Erlöschen einer aus Art. 7 ARB 1/80 erworbenen 

Rechtsstellung 

Vorab ist zu sagen, dass für den Verlust der nach Art. 7 Satz 1 oder Satz 2 ARB 

1/80 entstandenen Rechte dieselben Voraussetzungen gelten.
5
 Nach ständiger 

Rechtsprechung des EuGH können die Aufenthaltsrechte aus Art. 7 ARB 1/80 nur 

unter folgenden zwei Voraussetzungen erlöschen: 

 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 425 (426); EuGH, NVwZ 2006, 209 (210). 

2
 Vgl. EuGH, NVwZ 2000, 1277 (1279); EuGH, NVwZ 1999, 281 (283). 

3
 Vgl. VG Neustadt, InfAuslR 2003, 133 (134). 

4
 Akyürek, S. 103f.. 

5
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 326 (327); EuGH, InfAuslR, 2006, 209 (210). 
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– Wenn der Berechtigte das Hoheitsgebiet des Aufnahmemitglied-

staats für einen nicht unerheblichen Zeitraum ohne berechtigte 

Gründe verlassen hat, oder 

– wenn nach Art. 14 ARB 1/80 der türkische Staatsangehörige durch 

sein persönliches Verhalten die öffentliche Ordnung, Sicherheit und 

Gesundheit tatsächlich und schwerwiegend gefährdet.
1
 

 

Wenn der Familienangehörige also auf Dauer oder für einen nicht unerheblichen 

Zeitraum das Bundesgebiet ohne berechtigte Gründe verlässt, verliert er die 

erworbene Rechtsstellung. Will er später wieder einreisen, so ist er ganz normal 

nach den für ihn geltenden Einreisebestimmungen des Aufenthaltsrechts zu beur-

teilen.
2
 Fraglich ist, mit welcher Dauer ein Verlassen des betreffenden Mitglied-

staats als erheblich anzusehen ist. Nach derzeitiger Rechtsprechung ist wohl auch 

hier regelmäßig davon auszugehen, dass eine Aufgabe des Lebensmittelpunktes 

im Bundesgebiet zum Erlöschen eines Anspruchs aus Art. 7 ARB 1/80 führt. Von 

einer solchen Aufgabe des Lebensmittelpunktes ist in der Regel nach einer sechs-

monatigen Abwesenheit auszugehen.
3
 Zu beachten ist hier, dass nach Auffassung 

des VGH Baden-Württemberg (im Gegensatz zum Erlöschen einer Rechtsstellung 

nach Art. 6 ARB 1/80) die Dreimonatsregel bezüglich einer rechtzeitigen Rück-

kehr nach Ende des Wehrdienstes in der Türkei unanwendbar ist. Vielmehr seien 

hier die Rechtsgedanken der Art. 11 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 3 der Unionsbürger-

richtlinie 2004/38/EG zu berücksichtigen.
4
 Demnach ist eine Abwesenheit im 

betroffenen Mitgliedstaat nach Erfüllung des Wehrdienstes von bis zu sechs 

Monaten grundsätzlich unschädlich. 

Bezüglich eines Erlöschens einer Rechtsstellung aus Art. 7 ARB 1/80 

aufgrund einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit 

gem. Art. 14 ARB 1/80 sei auf Gliederungspunkt 5 verwiesen. 

 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 425 (425f.); EuGH, InfAuslR 2007, 326. EuGH, InfAuslR 2006, 209 

(210); EuGH, InfAuslR 2005, 352 (354); EuGH, NVwZ 2005, 198 (199); EuGH, NVwZ 2000, 

1277 (1279). 
2
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 326 (329); EuGH, NVwZ 2000, 1277 (1279). 

3
 Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, NWVBl 2003, 277; VGH Bayern, InfAuslR 2000, 424 (425). 

4
 Vgl. VGH Baden-Württemberg, InfAuslR 2007, 373 (373f.). 
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5 Der besondere Ausweisungsschutz nach Art. 14 

ARB 1/80 

5.1 Allgemeines zu Art. 14 ARB 1/80 

Nach Art. 14 Abs. 1 ARB 1/80 gelten die Rechte aus dem ARB 1/80 vorbehaltlich 

der Beschränkungen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und 

Gesundheit gerechtfertigt sind. Dies bedeutet, dass jemand, der eine Rechts-

stellung nach Art. 6 oder Art 7. ARB 1/80 erworben hat, diese bezüglich des Art. 

14 ARB 1/80 nur aufgrund einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 

und Gesundheit wieder verlieren kann.
1

Dieser Vorbehalt wird auch „order 

public―
2
 genannt. Dabei müssen die Voraussetzungen des Gefahrenbegriffs erfüllt 

sein, der für freizügigkeitsberechtigte Angehörige der EU-Mitgliedstaaten gilt.
3
  

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegenüber von dem ARB 1/80 privilegierten 

türkischen Staatsangehörigen ergehen trotzdem nie auf Grundlage des Freizügig-

keitsgesetz/EU, sondern orientieren sich stets am Aufenthaltsgesetz. Jedoch ist 

dann bei einer beabsichtigten Ausweisung, nachträglichen Befristung, einem 

Widerruf oder einer Rücknahme, aber auch bei der Verlängerung des Aufenthalts-

titels eines türkischen Staatsangehörigen die besondere Schutzvorschrift des Art. 

14 ARB 1/80 zu beachten.
4
 Was die Begriffe der Gefährdung der öffentlichen 

Ordnung, Sicherheit und Ordnung konkret bedeuten, wird im Folgenden noch 

erläutert.  

Zu beachten ist weiterhin, dass auch Art. 14 ARB 1/80 – genauso wie die 

Art. 6 und 7 ARB 1/80 – wiederum nur türkische Arbeitnehmer und deren 

Familienangehörige erfasst, nicht aber türkische Staatsangehörige, die als Selbst-

ständige im betreffenden Mitgliedstaat tätig sind.
5
 

 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 326. EuGH, InfAuslR 2006, 209 (210); EuGH, InfAuslR 2005, 352 

(354); EuGH, NVwZ 2005, 198 (199); EuGH, NVwZ 2000, 1277 (1279). 
2
 Vgl. Gutmann im Gemeinschaftskommentar zum AufenthG, Art. 14 ARB 1/80, Rn. 7. 

3
 Vgl. BVerwG, InfAuslR 2005, 26 (27);VGH Baden-Württemberg, InfAuslR 1998, 4 (7). 

4
 Vgl.Gutmann im Gemeinschaftskommentar zum AufenthG, Art. 14 ARB 1/80, Rn. 13. 

5
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR, 349 (351). 
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5.2 Rechtsgrundlage für die Ausweisung eines durch den ARB 

1/80 privilegierten türkischen Staatsangehörigen 

Das Aufenthaltsgesetz bietet für die Ausweisung von Ausländern drei mögliche 

Rechtsgrundlagen: 

 

– „Ist-Ausweisung―, nach § 53 AufenthG: Bei Vorliegen des Aus-

weisungsgrundes ist der Ausländer auszuweisen. 

– „Regel-Ausweisung― nach § 54 AufenthG: Bei Vorliegen des Regel-

ausweisungsgrundes wird der Ausländer ausgewiesen, es sei denn, 

es liegen besondere entlastende (atypische) Umstände vor. 

– „Ermessens-Ausweisung― oder auch „Kann-Ausweisung, nach § 55 

AufenthG: Bei Vorliegen des Ausweisungsgrundes wird unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls nach pflicht-

gemäßem Ermessen über die Ausweisung entschieden.
1
 

 

Etwas anderes ergibt sich allerdings, wenn ein türkischer Staatsangehöriger ein 

Aufenthaltsrecht nach dem ARB 1/80 besitzt. Nach ständiger Rechtsprechung 

vertritt das Bundesverwaltungsgericht die Auffassung, dass diese türkischen 

Staatsangehörigen nach den einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen 

nur noch auf der Grundlage einer ausländerbehördlichen Ermessensentscheidung 

nach § 55 AufenthG ausgewiesen werden dürfen.
2
 Das heißt, dass die Ausweisung 

im Gegensatz zu dem nach dem ARB 1/80 privilegierten türkischen Staatsange-

hörigen grundsätzlich schon dann rechtswidrig ist, wenn die Ausländerbehörde 

keine „Ermessens-Ausweisung― vorgenommen hat. Ursächlich für diese Auf-

fassung des BVerwG ist die Entscheidung des EuGH vom 29.04.2004 

(Orfanopoulos und Olivieri/Land Baden-Württemberg)
3
, in der der EuGH die „Ist-

Ausweisung― von Unionsbürgern nach nationalem Recht für unvereinbar mit der 

                                                 
1
 Vgl.Discher im Gemeinschaftskommentar zum Aufenthaltsgesetz, Vorbemerkung zu den §§ 55 

ff. AufenthG, Rn. 26-29. 
2
 Vgl. BVerwG, InfAuslR 2006, 114 (116) BVerwG, InfAuslR 2006, 110 (113); BVerwG, 

InfAuslR 2005, 26 (27). 
3
 Vgl. EuGH, NVwZ 2004, 1099. 
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Freizügigkeit erklärte. Diesen Grundsatz hat das BVerwG auf die Ausweisung 

assoziationsrechtlich privilegierter Türken übertragen.
1
 

 

5.3 Materiellrechtliche Anforderungen an eine Ausweisung 

In der inzwischen etablierten Rechtsprechung haben sowohl der EuGH als auch 

die Verwaltungsgerichte entschieden, dass der in Art. 14 ARB 1/80 gewährte 

Ausweisungsschutz für privilegierte türkische Staatsangehörige grundsätzlich dem 

Ausweisungsschutz für Unionsbürger (insbesondere geregelt in § 6 Abs. 2 

FreizügG/EU
2
) entspricht.

3
 Daher sind insoweit insbesondere die in Art. 39 EG

4
 

geltenden Grundsätze entsprechend anzuwenden, die für Unionsbürger bei der 

Entscheidung über den Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt auf Grund 

der Rechtsprechung des EuGH zu beachten sind.
5
 Inwieweit bei aufenthaltsbe-

endenden Maßnahmen Art. 28 der Richtlinie 2004/38/EG
6
 zur Geltung kommt, 

wird nachfolgend unter dem Gliederungspunkt 5.4 näher erläutert. 

Unabhängig von den Streitfragen zu Art. 28 RL 2004/38/EG kann gemäß 

ständiger Rechtsprechung des EuGH ein nach dem ARB 1/80 privilegierter 

türkischer Staatsangehöriger grundsätzlich nur aus folgenden Gründen aus-

gewiesen werden: 

 

– aufgrund des persönlichen Verhaltens, 

– wegen einer Störung der öffentlichen Sicherheit (bei jeder Gesetzes-

verletzung gegeben), 

                                                 
1
 Vgl. Hailbronner, Asyl- und Aufenthaltsrecht, Rn. 350. 

2
 §6 FreizügG/Eu siehe Anlage 2, Seite XI. 

3
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 425 (427); OVG Rheinland-Pfalz, InfAuslR 2007, 148 (150); VGH 

Hessen, InfAuslR 2006, 393; EuGH, NVwZ 2005, 198 (200); EuGH, NVwZ 2000, 1029 (1031). 
4
 Art. 39 EG, siehe Anlage 4, Seite XVII. 

5
 Vgl. Jakober, InfAuslR 2005, 97 (102). 

6
 Art. 28 der RL 2004/38/EG, siehe Anlage 3, Seite XVI. 
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– aufgrund einer tatsächlichen und hinreichend schweren Gefährdung 

der öffentlichen Ordnung, welche ein Grundinteresse der Gesell-

schaft berührt.
1
 

 

5.3.1 Die tatsächlich und hinreichend schwere Gefährdung der öffentlichen 

Ordnung 

Der Begriff der öffentlichen Ordnung ist ein gemeinschaftsrechtlicher Begriff, der 

grundsätzlich gemeinschaftseinheitlich auszulegen ist. Eine bloße analoge An-

wendung des Begriffs der öffentlichen Ordnung nach dem allgemeinen deutschen 

Polizeirecht ist daher nicht ausreichend. Das deutsche Polizeirecht definiert diesen 

Begriff „als die Summe jener ungeschriebenen Regeln, deren Befolgung nach den 

jeweiligen herrschenden und mit dem Wertegehalt des Grundgesetzes zu 

vereinbarenden sozialen und ethischen Anschauungen als unerlässliche 

Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenlebens innerhalb eines 

bestimmten Gebiets angesehen wird―.
2
 Die gemeinschaftsrechtliche Auslegung 

fordert darüberhinaus eine hinreichend schwerwiegende Gefährdung eines 

Grundinteresses der Gesellschaft. 

Bei der Prüfung der Frage, ob eine tatsächliche und hinreichend schwere 

Gefährdung der öffentlichen Ordnung vorliegt, dürfen weder wirtschaftliche 

Erwägungen angestellt werden (vgl. § 6 Abs. 6 FreizügG/EU), noch darf diese 

Gefährdung allein aufgrund strafrechtlicher Verurteilungen bejaht werden. 

Ausreichend sind nur Gründe für eine gegenwärtige Gefährdung, die auf einem 

persönlichen Verhalten beruhen.
3
 Unzulässig ist es somit, die Ausweisung tragend 

oder auch nur mittragend auf andere als in der persönlichen Gefährlichkeit des 

türkischen Staatsangehörigen liegende Erwägungen zu stützen. Dass heißt, eine 

Ausweisung darf nicht mit dem Zweck begründet werden, andere Ausländer 

davor abzuschrecken, Straftaten zu begehen Es besteht also ein Verbot 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 425 (427); EuGH; InfAuslR 2007, 326 (328); EuGH, InfAuslR 

2005, 352 (354); EuGH, NVwZ 2004, 1099 (1101); EuGH, NVwZ 2000, 1029 (1031f.); vgl. 

auch § 6 Abs. 2 FreizügG/EU, siehe Anlage 2, Seite XI. 
2
 Würtenberger/Heckmann, Rn, 408; so auch: Wolf/Stephan, § 1 PolG, Rn. 64. 

3
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 425 (427); BVerwG, InfAuslR 2005, 26 (27f.); EuGH, DVBl. 1999, 

534 (535). 
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„generalpräventiver―
 1

 Ausweisungen. Vielmehr darf eine Ausweisung nur aus 

„spezialpräventiven―
2
 Gründen erfolgen – also nur zum Zwecke des Entgegen-

wirkens zukünftiger weiterer Straftaten des betroffenen türkischen Staatsange-

hörigen in der Bundesrepublik Deutschland. Das Verhalten des türkischen Staats-

angehörigen muss also auf die konkrete Gefahr von weiteren schweren Störungen 

der öffentlichen Ordnung hindeuten.
3
 Dies erfordert das Erstellen einer aktuellen, 

konkreten und auf die Einzelperson bezogenen Gefahrenprognose. Deshalb ist ein 

Rückgriff allein auf Verurteilungen in bestimmter Höhe und wegen bestimmter 

Delikte (wie es bei der „Ist-Ausweisung― und der „Regelausweisung― des 

AufenthaltG der Fall ist) unzureichend. Deswegen ist nur eine „Ermessens-

Ausweisung― zulässig.
4
 Zudem ist zu beachten, dass auch der Begriff der „gegen-

wärtigen Gefahr― nicht im Sinne des deutschen Polizeirechts auszulegen ist. Die 

Definition des Polizeirechts lautet: „Um eine gegenwärtige Gefahr handelt es sich 

dann, wenn die Einwirkung des schädigenden Ereignisses schon begonnen hat 

und dann, wenn die Einwirkung unmittelbar oder in allernächster Zeit mit einer an 

Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bevorsteht.―
5
 Ausreichend ist in diesem 

Zusammenhang aber lediglich „eine hinreichende (...) Wahrscheinlichkeit, dass 

der Ausländer künftig die öffentliche Ordnung i.S.d. Art. 39 Abs. 3 EG 

beeinträchtigten wird―.
6
  

Ein weiterer Maßstab für die Beurteilung der Frage, ob eine hinreichend 

schwere Gefährdung vorliegt, ist der Aspekt der so genannten Inländergleich-

behandlung. Demnach ist eine Beschränkung der Freizügigkeit bzw. einer 

Rechtsposition aus dem ARB 1/80 nur dann zulässig, wenn ein Mitgliedstaat 

gegen ein als sozialschädlich angesehenes Verhalten eines eigenen Staatsange-

hörigen in gleicher Weise Maßnahmen ergreift. Der EuGH betrachtet ein 

Verhalten dann nicht mehr als hinreichend schwerwiegend, wenn ein Vergleich 

                                                 
1
 Vgl. Discher im Gemeinschaftskommentar zum Aufenthaltsgesetz, Vorbemerkung zu den §§ 55 

ff. AufenthG, Rn. 425. 
2
 Vgl. Discher im Gemeinschaftskommentar zum Aufenthaltsgesetz, Vorbemerkung zu den §§ 55 

ff. AufenthG, Rn. 424. 
3
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 425 (427); BVerwG, InfAuslR 2006, 115 (117);EuGH, InfAuslR 

2005, 350 (352); BVerwG, InfAuslR 2005, 26 (27); VGH Baden-Württemberg, NVwZ-RR 2001, 

134 (137); EuGH, NVwZ 2000, 1029 (1032). 
4
 Vgl. Renner, § 6 FreizügG/EU, Rn. 6. 

5
 Wolf/Stephan: § 1 PolG, Rn. 24. 

6
 Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, § 6 FreizügG/EU, Rn. 32. 
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zeigt, dass ein Staat bei entsprechendem Verhalten seiner eigenen Staatsange-

hörigen keine Zwangsmaßnahmen oder andere, tatsächliche oder effektive Maß-

nahmen zur Bekämpfung dieses Verhaltens ergreift.
1
 

Darüberhinaus hängt die Rechtmäßigkeit der Ausweisung eines türkischen 

Staatsangehörigen davon ab, ob das öffentliche Interesse am Schutz der 

öffentlichen Ordnung im Sinne des Art. 39 Abs. 3 EG
2
 das private Interesse des 

Betroffenen an seinem Verbleib im Bundesgebiet deutlich überwiegt.
3
 Dies kann 

erst dann in Betracht kommen, wenn es sich bei der begangen Straftat um einen 

Fall der mittelschweren oder schweren Kriminalität handelt - wie bei Gewalt- 

oder schweren Drogendelikten.
4

Desweiteren muss aber auch hier dem 

gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit besondere 

Beachtung geschenkt werden.
5

 Danach sind alle relevanten Fakten und die 

persönlichen Verhältnisse des Betroffen wie z.B. die Dauer des Aufenthalts, das 

Alter, der Gesundheitszustand, die soziale und kulturelle Integration in Deutsch-

land sowie das Ausmaß seiner Bindungen zu seinem Heimatland (vgl. § 6 Abs. 3 

FreizügG/EU) zu berücksichtigen. 

 

5.3.2 Die Begriffe der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen 

Gesundheit 

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit ist ebenfalls nicht identisch mit dem 

Begriff des deutschen Polizeirechts. Dieser erfasst nach dem allgemeinen Polizei-

recht 

 

– die Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung, 

– den Schutz der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen 

sowie 

                                                 
1
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, § 6 FreizügG/EU, Rn. 13. 

2
 Art. 39 Abs. 3 EG, siehe Anlage 4, Seite XVII. 

3
 Vgl. BVerwG, InfAuslR 2005, 26 (27). 

4
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, § 6 FreizügG/EU, Rn. 27. 

5
 Vgl. BVerwG, InfAuslR 2005, 26 (27). 
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– den Schutz der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staats und 

der sonstigen Träger der Hoheitsgewalt.
1
 

 

Durch das Gemeinschaftsrecht wird der Begriff der öffentlichen Sicherheit 

allerdings auf die innere und äußere Sicherheit des Staats verengt: also einerseits 

auf den Bestand des Staats, seiner Einrichtungen und wichtigen öffentlichen 

Dienste sowie das Überleben der Bevölkerung und andererseits auf die störungs- 

und gewaltfreie Abwicklung der auswärtigen Beziehungen und das friedliche 

Zusammenleben der Völker.
2

 Nicht erfasst werden hingegen strafrechtliche 

Normen, welche den Schutz des Bürgers zum Ziel haben und unter den Begriff 

der öffentlichen Ordnung fallen.
3
 

Es wird aber diesbezüglich auch die Auffassung vertreten, dass eine 

derartige Trennung der Begriffe der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nicht 

möglich ist. Vielmehr seien beide Begriffe eng miteinander verbunden, da der 

EuGH bei der Überprüfung von Freizügigkeitsbeschränkungen, die aus Gründen 

strafbarer Handlungen vorgenommen werden, regelmäßig den Begriff der 

öffentlichen Ordnung verwendet, sich dabei aber der Sache nach auf den „order 

public― im Sinne der öffentlichen Ordnung und Sicherheit beziehen würde. Und 

dabei wird keine scharfe Trennung zwischen öffentlicher Ordnung und Sicherheit 

vorgenommen.
4
 Unterschiedliche Anforderungen an eine die Freizügigkeit bzw. 

das Recht aus dem ARB 1/80 beschränkende Maßnahmen entstehen durch die 

unterschiedliche Auffassung jedoch nicht. 

Schließlich bleibt zu erwähnen, dass das Recht auf Freizügigkeit auch aus 

Gründen der öffentlichen Gesundheit beschränkt werden kann. Allerdings ist nur 

das Recht auf Einreise und die erste Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis davon 

betroffen.
5
 Die Rechte aus dem ARB 1/80 können daher nicht aus Gründen der 

öffentlichen Gesundheit beschränkt werden, da, wie bereits erläutert, eine 

                                                 
1
 Vgl. Wolf/Stephan, § 1 PolG, Rn. 41. 

2
 Vgl. Franzen in: Streinz, EUV/EGV, Art. 39 EGV, Rn. 138. 

3
 Vgl. VG Düsseldorf, InfAuslR 2006, 356 (358); vgl. auch: Gutmann im 

Gemeinschaftskommentar zum Aufenthaltsgesetz, Art. 14 ARB 1/80, Rn. 27.15. 
4
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, § 6 FreizügG/EU, Rn. 25. 

5
 Vgl. Franzen in Streinz, EUV/EGV, Art. 39 EGV, Rn. 139. 
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Rechtsstellung aus Art. 6 oder 7 ARB 1/80 nur bei einer Verlängerung einer 

Aufenthaltserlaubnis in Betracht kommt. 

 

5.4 Besonderer Ausweisungsschutz nach Art. 28 der Richtlinie 

2004/38/EG 

Bis dato ist es in der Rechtsprechung strittig, ob die sehr weitreichende 

Ausweisungsschutzvorschrift des Art. 28 RL 2004/38/EG
1
 auch auf die nach dem 

ARB 1/80 privilegierten türkischen Staatsangehörigen unmittelbare Anwendung 

findet. Entscheidend ist dabei die Frage, ob diese Unionsbürger-Richtlinie den 

„order public― in Art. 39 EG lediglich konkretisiert, das heißt, die 

Voraussetzungen für Ausweisungen genauer festlegt, oder über eine 

Konkretisierung hinausgeht und somit den Ausweisungsschutz erweitert. Die 

unmittelbare Anwendbarkeit hätte v.a. zwei Konsequenzen: 

 

– bei einem Aufenthalt von mindestens fünf Jahren im Aufnahmemit-

gliedstaat, wäre eine Ausweisung nur noch aus schwerwiegenden 

Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit möglich (vgl.: 

Art. 28 Abs. 2 RL 2004/38/EG) und 

– bei einem Aufenthalt von mindestens zehn Jahren im Aufnahmemit-

gliedstaat oder bei Minderjährigkeit des türkischen Staatsange-

hörigen (es sei denn, die Ausweisung ist zum Wohl des Kindes not-

wendig) wäre eine Ausweisung nur noch aufgrund zwingender 

Gründe der öffentlichen Sicherheit möglich (vgl.: Art. 28 Abs. 3 RL 

2004/38/EG). 

 

Zunächst ist zu beachten, dass Art. 38 Abs. 2 der RL 2004/38/EG die früher 

einschlägige RL 64/221/EWG mit Wirkung zum 30.04.2006 aufgehoben hat. Der 

nationale Gesetzgeber hatte die Aufgabe, die neue Richtlinie mit Ablauf der RL 

64/221/EWG in nationales Recht umsetzen. Da aber die RL 2004/38/EG nicht bis 

zum Ablauf dieser Umsetzungsfrist in nationales Recht umgesetzt wurde, haben 

                                                 
1
 Art. 28 der RL 2004/38/EG, siehe Anlage 3, Seite XVI. 
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einige Gerichte dies als Begründung dafür herangezogen, die unmittelbare 

Anwendbarkeit dieser Richtlinie zu negieren. Weiterhin begründeten diese 

Gerichte ihre Auffassung damit, dass die RL 2004/38/2004 nicht zu den sich aus 

Art. 39 EG ergebenden Grundsätzen der gemeinschaftsrechtlichen Freizügigkeit 

gehörten, sondern eben vielmehr über eine Konkretisierung des Art. 39 EG 

hinausginge.
1
 

Dessen ungeachtet tendiert die jüngste Rechtsprechung eindeutig zu einer 

Anwendbarkeit der Unionsbürger-Richtlinie 2004/38/EG auf die durch den ARB 

1/80 privilegierten türkischen Staatsangehörigen. Viele nationale Gerichte sind 

der Auffassung, dass die RL 2004/38/EG sehr wohl zu den aus Art. 39 EG sich 

ergebenden gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen gehöre und nur eine Konkreti-

sierung dieses Artikels darstelle und somit auch auf assoziationsberechtigte 

türkische Staatsangehörige anwendbar sei.
2

 Dies ergibt sich auch aus dem 

Erwägungsgrund 22 der Vorbemerkung zur RL 2004/38/EG
3
. Dort heißt es, dass 

die Richtlinie einen genaueren Aufschluss darüber geben soll, unter welchen 

Umständen Unionsbürger und deren Familienangehörige ausgewiesen werden 

können. Gestärkt wird diese Auffassung letztendlich auch dadurch, dass Art. 28 

Abs. 2 und 3 der RL 2004/38 EG auch mit Änderung des Freizügigkeits-

gesetzes/EU am 19.08.2007 in das Freizügigkeitsgesetz/EU umgesetzt wurde (s. § 

6 Abs. 4 und 5 FreizügG/EU). Diese Auffassung wird aller Voraussicht nach auch 

vom EuGH bestätigt werden. 

Nimmt man also die Anwendbarkeit dieser Richtlinie an, ist (unter 

Berücksichtigung zu den Ausführungen des Gliederungspunktes 5.3) der 

Ausweisungsschutz nach Art. 14 Abs. 1 ARB 1/80 in drei Stufen aufzugliedern. 

Die unterste Stufe endet mit einer Dauer des Inlandsaufenthalts von fünf Jahren. 

Die höchste Stufe ist mit einer Aufenthaltsdauer von zehn Jahren erreicht. 

 

                                                 
1
 Vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, InfAuslR 2006, 257 (258); VG Düsseldorf, InfAuslR 2006, 263 

(269f.); OVG Niedersachsen, InfAuslR 2005, 453 (454). 
2
 Vgl. VG Kassel, InfAuslR 2007, 374 (375f.); OVG Rheinland-Pfalz, InfAuslR 2007, 148 (150f.); 

VGH Hessen, InfAuslR 2007, 98; VGH Hessen, InfAuslR 2006, 393 (394); VG Düsseldorf, 

InfAuslR 2006, 356, so auch Gutmann in: Die neue Unionsbürger-Richtlinie 2004/38/EG und ihr 

Verhältnis zu Art. 14 Abs. 1 ARB 1/80, InfAuslR 2005, 401 (402). 
3
 Erwägungsgrund Nr. 22 der RL 2004/38/EG, siehe Anlage 3, Seite XIII. 
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5.4.1 Schwerwiegende Gründe der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 

In der bisher geltenden Fassung war ein Verlust des Freizügigkeitsrecht nach 

Erwerb eines Daueraufenthalts aufgrund eines fünfjährigen ständigen recht-

mäßigen Aufenthalts im Bundesgebiet nur aus „besonders schwerwiegenden 

Gründen― möglich (vgl. § 4a der alten sowie der neuen Fassung des 

FreizügG/EU). Die aktuelle Fassung des FreizügG/EU, in der u.a. Art. 28 der 

Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG umgesetzt wurde, verwendet nur noch den 

Begriff „schwerwiegende Gründe―.
1
 Eine wesentliche Veränderung der Eingriffs-

schwelle ist mit der neuen Formulierung jedoch nicht verbunden. Da bei jeder 

Ausweisung von Unionsbürgern ohne Rücksicht auf deren Aufenthaltsdauer 

verlangt wird, dass eine „hinreichend schwere Gefährdung― der öffentlichen 

Sicherheit vorliegt, müssen „schwerwiegende Gründe― zwangsläufig zu einer 

höheren Schwelle führen. Nichts anderes hat der Gesetzgeber bisher mit der 

Formulierung der „besonders schwerwiegenden Gründe― bezweckt.
2
 

Schwerwiegende Gründe i.S.d. § 6 Abs. 4 FreizügG/EU liegen daher vor, 

wenn „die drohende Beeinträchtigung zu schweren Gefahren für die öffentliche 

Ordnung und Sicherheit führt. Die erhebliche Gefahr mindestens mittlerer oder 

schwerer Straftaten oder der inneren Sicherheit ist daher erforderlich, um 

schwerwiegende Gründe i.S.d. § 6 Abs. 4 FreizügG annehmen zu können―.
3
 

 

5.4.2 Zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit 

Der Verlust der Freizügigkeit bzw. des Rechts aus dem ARB 1/80 bei einem 

zehnjährigen Aufenthalt im Bundesgebiet und bei Minderjährigen tritt gemäß § 6 

Abs. 5 FreizügG/EU, der Art. 28 Abs. 3 der Unionsbürgerrichtlinie 2004/38/EG 

umsetzt, nur ein, wenn zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit vorliegen. 

In Bezug auf den zehnjährigen Aufenthalt ist zunächst zu beachten, dass 

nach dem Wortlaut der Bestimmung kein ständig rechtmäßiger Aufenthalt 

verlangt wird. Im Hinblick auf den abgestuften Ausweisungsschutz der 

Unionsbürgerrichtlinie und den Zweck der Regelung, erscheint es jedoch logisch, 

                                                 
1
 § 6 FreizügG/EU, siehe Anlage 2, Seite XI. 

2
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, § 6 FreizügG/EU, Rn. 53f. 

3
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, § 6 FreizügG/EU, Rn. 55. 
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dass der Aufenthalt dennoch rechtmäßig sein muss. Andernfalls könnte ein 

unbeschränktes Aufenthaltsrecht aufgrund eines zehnjährigen illegalen Aufent-

halts erreicht werden, während für das Daueraufenthaltsrecht ein rechtmäßiger 

fünfjähriger Aufenthalt erforderlich ist.
1
 Bei Minderjährigen spielt die Dauer des 

Aufenthalts von vornherein keine Rolle. Sie genießen unabhängig von der Dauer 

ihres Aufenthalts den besonderen Ausweisungsschutz nach § 6 Abs. 5 

FreizügG/EU, es sei denn, der Verlust des Aufenthaltsrecht ist zum Wohl des 

Kindes notwendig (§ 6 Abs. 5 Satz 2 FreizügG/EU). 

Art. 29 Abs. 3 der RL 2004/38/EG schreibt eine Konkretisierung der 

zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit durch die Mitgliedstaaten 

zwingend vor. § 6 Abs. 5 Satz 3 FreizügG/EU setzt diese Vorschrift um, indem 

zwingende Gründe nur dann angenommen werden können, wenn der Betroffene 

rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens fünf Jahren 

verurteilt wurde, bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungs-

verwahrung angeordnet worden ist, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-

land betroffen ist oder wenn vom Betroffenen eine terroristische Gefahr ausgeht. 

Dabei stellt eine Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von 

mindestens fünf Jahren eine klar feststellbare Voraussetzung dar. 

Im Übrigen ergibt sich aus dem Erwägungsgrund Nr. 24 der RL 

2004/38/EG
 2

, dass zwingende Gründe nur bei außergewöhnlichen Umständen 

vorliegen. Das heißt, dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen nur bei schwersten 

Straftaten in Verbindung mit einer Wiederholungsgefahr möglich sind. Eine 

Freiheits- oder Jugendstrafe von fünf Jahren und die Sicherheitsverwahrung 

entsprechen diesem Profil.  

Für die Betroffenheit der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 

bedeutet dies, dass dieses Anforderungsprofil nur erreicht wird, wenn eine 

erhebliche Gefahr für die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder 

ihrer Institutionen droht. Der Begriff der Sicherheit ist daher auf die innere 

Sicherheit des Staats und die staatlichen Institutionen zu beziehen. 

                                                 
1
 Vgl.Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, § 6 FreizügG/EU, Rn. 57; anderer 

Auffassung: VG Düsseldorf, InfAuslR 2006, 356. 
2
 Erwägungsgrund Nr. 24 der RL 2004/38/EG, siehe Anlage 3, Seite XIV. 
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Für die Bejahung einer terroristischen Gefahr müssen konkrete Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass der Betroffene selbst terroristische Straftaten begeht oder 

begehen wird, dazu Beihilfe leistet oder in einem terroristischen Netzwerk oder 

einer entsprechenden Organisation unterstützende Funktionen zur Aufrecht-

erhaltung dieser Einrichtung ausübt.
1
 

 

6 Abschlussbewertung des ARB 1/80 
 

Nachdem nun alle Begriffe und Voraussetzungen für den Erwerb und den Verlust 

einer Rechtsstellung aus dem ARB 1/80 erläutert wurden, soll nun eine 

Bewertung der Rechtsstellung aus dem ARB 1/80 erfolgen. Bevor allerdings ein 

endgültiges Fazit gezogen werden kann, muss zunächst auf einige kritische 

Fallkonstellationen der Art. 6 und 7 ARB 1/80 aufmerksam gemacht werden. 

 

6.1 Bewertung des Art. 6 ARB 1/80 

Wie bereits in den Ausführungen zu Art. 6 ARB 1/80 erläutert, muss ein 

türkischer Staatsangehöriger über eine bestimmte Zeit hinweg ordnungsgemäß als 

Arbeitnehmer in Deutschland beschäftigt gewesen sein, um eine aufenthalts-

rechtliche Position aus Art. 6 ARB 1/80 ableiten zu können. Aufgrund dieses 

aufenthaltsrechtlichen Anspruches genießt der türkische Staatsangehörige den 

besonderen Ausweisungsschutz des Art. 14 ARB 1/80. Bei Erfüllung des zweiten 

und des dritten Spiegelstriches des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80, der eine drei- bzw. 

vierjährige ordnungsgemäße Beschäftigung voraussetzt, ist dieser besondere 

Ausweisungsschutz durchaus nachvollziehbar, da hier bereits von einer starken 

bzw. vollständigen Integration in den Arbeitsmarkt und somit in die Lebens-

verhältnisse des Mitgliedstaats auszugehen ist.  

Kritischer ist dies allerdings bezüglich des ersten Spiegelstrichs des Art. 6 

Abs. 1 ARB 1/80 zu sehen. Dieser verlangt nur, dass der türkische Arbeitnehmer 

ein Jahr lang ordnungsgemäß bei ein und demselben Arbeitgeber beschäftigt und 

zugleich beabsichtigt, diese Tätigkeit bei diesem Arbeitgeber fortzuführen. Ein 

                                                 
1
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, § 6 FreizügG/EU, Rn. 61f. 
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türkischer Staatsangehöriger könnte also theoretisch bereits nach einem 

einjährigen Aufenthalt einen sehr hohen Ausweisungsschutz genießen. Dieser 

würde ihm bei seinem Antrag auf Verlängerung zur Aufenthaltserlaubnis zu Gute 

kommen und zwar z.B. auch dann, wenn er in dieser Zeit strafrechtlich in 

Erscheinung getreten ist.  

Deutlicher wird diese Problematik, wenn man die Regelungen des 

Aufenthaltsgesetzes in Bezug auf die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis 

betrachtet, unter die Drittstaatsangehörige üblicherweise fallen. Nach § 8 Abs. 1 

AufenthG finden auf die Verlängerung dieselben Vorschriften Anwendung wie 

auf die Erteilung. Daher müssen auch für die Verlängerung eines Aufenthaltstitels 

die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 AufenthG erfüllt 

werden. In § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG wird u.a. verlangt, dass kein 

Ausweisungsgrund (§§ 53-55 AufenthG) vorliegen darf. Dabei ist weder 

erheblich, ob der Ausländer bei Vorliegen eines Ausweisungstatbestands 

ermessensfehlerfrei hätte ausgewiesen werden können, noch ob dieser den 

besonderen Ausweisungsschutz nach § 56 AufenthG genießt.
1
 Bei einem nach 

dem ersten Spiegelstrich des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80 privilegierten türkischen 

Staatsangehörigen reicht das bloße Vorliegen eines Ausweisungstatbestandes bei 

Weitem nicht aus um einen Antrag auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 

abzulehnen. Es muss vielmehr eine tatsächliche und hinreichend schwere 

Gefährdung für die öffentliche Ordnung (siehe Gliederungspunkt 5.3) vorliegen. 

Für mich stellt sich daher die Frage, ob es wirklich Sinn und Zweck des 

ARB 1/80 sein kann, türkischen Arbeitnehmern die Möglichkeit einzuräumen, 

bereits nach einem einjährigen Aufenthalt einen derart hohen Ausweisungsschutz 

in Anspruch nehmen zu können. Auch das Aufenthaltsgesetz gewährt Ausländern 

unter bestimmten Voraussetzungen einen besonderen Ausweisungsschutz. Der 

Zweck dieses Ausweisungsschutzes ist es, Ausländer mit einem verfestigten 

Aufenthaltsrecht und einem Mindestmaß an Integration vor einer Ausweisung zu 

schützen. Aus diesem Grund ist an den besonderen Ausweisungsschutz des 

Aufenthaltsgesetzes üblicherweise ein mindestens fünfjähriger, rechtmäßiger 

Aufenthalt in der Bundesrepublik gekoppelt. Man geht davon aus, dass nach 

                                                 
1
 Vgl. Hailbronner, Kommentar zum Aufenthaltsgesetz, Art. 5 Aufenthaltsgesetz, Rn. 20f. 
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dieser Zeitspanne dieses Mindestmaß an Integration gewährleistet ist. Nach einem 

einjährigen Aufenthalt kann sicher noch nicht von einem verfestigten Aufenthalt 

oder starker Integration gesprochen werden. Relativierend muss gesagt werden, 

dass der ARB 1/80 in der Hauptsache die Intention hat, die Freizügigkeit für 

türkische Arbeitnehmer schrittweise herzustellen, und von seiner Grundidee her 

nicht auf einen besonderen Ausweisungsschutz abzielt. Dieser Zweck wird aber 

nicht oder jedenfalls nicht primär durch einen besonderen Ausweisungsschutz 

erreicht, sondern vielmehr durch den eigentlichen Regelungsgehalt des ersten 

Spiegelstrichs des Art. 6 Abs. 1 ARB 1/80. Jener gewährleistet türkischen 

Arbeitnehmern einen Anspruch auf Erneuerung der Arbeitserlaubnis (und damit 

seiner Aufenthaltserlaubnis) bei dem gleichen Arbeitgeber, sofern er dort 

weiterhin über einen Arbeitsplatz verfügt. Dadurch wird die ordnungsgemäße 

Ausübung einer Beschäftigung im Mitgliedstaat erleichtert. Insoweit ist meines 

Erachtens bei solch einer Fallkonstellation der Ausweisungsschutz i.S.d. Art. 14 

ARB 1/80 zu hoch. 

Zwar hat auch das Innenministerium dieses Problem erkannt und in seinen 

allgemeinen Anwendungshinweisen zum ARB 1/80 die Ausländerbehörden dazu 

aufgefordert, einen Übergang bzw. ein Hineinwachsen in Ansprüche nach dem 

ARB 1/80 durch eine Auflage (Verbot der Ausübung einer Erwerbstätigkeit) und 

v.a. durch eine strikte zeitliche Befristung unterhalb der Jahresschwelle des Art. 6 

Abs. 1, 1. Spiegelstrich ARB 1/80 zu verhindern.
1
 Dies hat zur Folge, dass die 

Ausländerbehörde noch die Möglichkeit hat, vor Hineinwachsen in einen 

Anspruch aus Art. 6 Abs. 1, 1. Spiegelstrich ARB 1/80 bei Vorliegen eines 

Ausweisungsgrundes i.S.d. §§ 53-55 AufenthG den Antrag auf Verlängerung der 

Aufenthaltserlaubnis abzulehnen. Liegt jedoch kein solcher Ausweisungsgrund 

vor und wird die Aufenthaltserlaubnis infolgedessen verlängert, wächst der 

türkische Arbeitnehmer unmittelbar nach Erreichen der einjährigen 

ordnungsgemäßen Beschäftigung trotzdem in den Anspruch aus Art. 6 Abs. 1, 1. 

Spiegelstrich ARB 1/80 hinein. Dies führt wiederum dazu, dass die Möglichkeit 

weiter bestehen bleibt, bereits nach einem einjährigen Aufenthalt den sehr hohen 

Ausweisungsschutz des Art. 14 ARB 1/80 genießen zu können. 

                                                 
1
 Vgl. Allgemeine Anwendungshinweise des BMI, InfAuslR 2002, 349 (351). 
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6.2 Bewertung des Art. 7 ARB 1/80 

Durch Art. 7 ARB 1/80 können auch Familienangehörige (Art. 7 Satz 1 ARB 

1/80) und Kinder (Art. 7 Satz 2 ARB 1/80) eines türkischen Arbeitnehmers, der in 

einem Mitgliedstaat ordnungsgemäß beschäftigt ist, arbeits- und aufenthalts-

rechtlich privilegiert werden. Zweck des Art. 7 ARB 1/80 ist es, die Beschäf-

tigung und den Aufenthalt des türkischen Arbeitnehmers, der dem regulären 

Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehört, dadurch zu fördern, dass ihm in 

diesem Staat die Aufrechterhaltung seiner familiären Bindungen garantiert wird.
1
 

Da die Aufrechterhaltung der familiären Beziehungen ein wesentlicher 

Bestandteil der Integration in den Mitgliedstaat ist, erscheint es mir logisch und 

nachvollziehbar, dass auch Familienangehörige mit entsprechenden Rechten – 

also sowohl einem leichteren bzw. freien Zugang zum Arbeitsmarkt als auch den 

besonderen Schutz vor einer Ausweisung gem. Art. 14 ARB 1/80 – ausgestattet 

werden. 

Auch wenn der besondere Ausweisungsschutz von Familienangehörigen 

prinzipiell sinnvoll ist, müssen im Hinblick auf das Erlöschen eines Rechtes aus 

Art. 7 ARB 1/80 einige Urteile des EuGH (Rs. „Polat―
2
„Derin―

3
, Rs. „Torun―

4
, 

Rs. „Aydinli―
5

) kritisch betrachtet werden. In diesen Urteilen sah die 

Grundkonstellation folgendermaßen aus: Familienangehörige bzw. Kinder 

türkischer Arbeitnehmer haben ihre Rechte aus Art. 7 Satz 1 (in den Rs. „Polat―, 

„Derin― und „Aydinli―) und Art. 7 Satz 2 ARB 1/80 (in der Rs. „Torun―) selbst 

dann nicht verloren, wenn sie älter als 21 Jahre waren, von ihren Eltern getrennt 

lebten, keinen Unterhalt mehr erhielten, also im betreffenden Mitgliedstaat ein 

selbstständiges Leben führten. Mit anderen Worten: Das Recht aus Art. 7 ARB 

1/80 bleibt selbst dann erhalten, wenn jegliche Verbindung zur Bezugsperson 

entfallen ist. Dass Familienangehörige türkischer Arbeitnehmer in einer solchen 

Fallkonstellation diese Rechte behalten, erscheint auf den ersten Blick wenig 

nachvollziehbar und überzogen - ist es doch der Zweck des Art. 7 ARB 1/80 die 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, NVwZ 2000, 142 (143); EuGH, NVwZ 1997, 1105 (1106f.). 

2
 EuGH, InfAuslR 2007, 425. 

3
 EuGH, InfAuslR 2007, 326. 

4
 EuGH, InfAuslR 2006, 209. 

5
 EuGH, InfAuslR 2005, 352. 
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Integration türkischer Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt des betreffenden 

Mitgliedstaats durch die Verbesserung der Bedingungen zum Familiennachzug zu 

fördern! 

Andererseits stellte der EuGH mit Recht fest, dass Familienangehörige 

eines türkischen Arbeitnehmers nach dem Erwerb des Rechts auf freien Zugang 

zur Beschäftigung im Aufnahmemitgliedstaat aus Art. 7 ARB 1/80 hinsichtlich 

der Beschäftigung ein eigenständiges Recht herleiten können. Und um dieses 

Recht umsetzen zu können, bedarf es eines entsprechenden eigenen 

Aufenthaltsrechtes, das vom Fortbestehen der Voraussetzungen für den Zugang zu 

diesen Rechten unabhängig bleibt.
1

 Meiner Meinung nach wird bei dieser 

Auslegung allerdings nicht beachtet, dass Art. 7 ARB 1/80 einem 

Familienangehörigen eines türkischen Arbeitnehmers zwar ein Recht auf Zugang 

zu einer Beschäftigung ermöglicht, aber den Betroffen nicht dazu verpflichtet 

einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, wie dies in Art. 6 ARB 1/80 der Fall ist. Art. 

6 ARB 1/80 ist ebenso ein eigenständiges Beschäftigungsrecht, dessen Erhalt aber 

davon abhängt, dass der türkische Arbeitnehmer immer noch dem Arbeitsmarkt 

des Aufnahmestaats zugehörig ist. Während sich ein türkischer Staatsangehöriger 

dieses Recht im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten muss, erhalten die 

Familienangehörigen ein solches eigenständiges Recht schon, wenn sie 

mindestens drei Jahre eine tatsächliche Lebensgemeinschaft mit der Bezugsperson 

führen, bzw. wenn die Kinder eines türkischen Arbeitnehmers eine 

Berufsausbildung abgeschlossen haben. Letzteres geht auch nur verloren, wenn 

sie das betroffene Aufnahmeland für einen nicht unerheblichen Zeitraum 

verlassen oder sie derart schwere Straftaten begehen, dass der Ausweisungsschutz 

des Art. 14 ARB 1/80 nicht mehr greift.  

Verdeutlicht wird diese Problematik, wenn man sich folgenden 

Sachverhalt vor Augen führt: Ein türkischer Arbeitnehmer ist jahrelang 

ordnungsgemäß beschäftigt, hat ein Recht aus Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich ARB 

1/80 erworben und ist somit voll im betreffenden Mitgliedstaat integriert. Man 

stelle sich nun weiterhin vor: Dieser türkische Arbeitnehmer verliert sein 

erworbenes Recht, weil er das Rentenalter erreicht hat. Mit einem Mal hat er eine 

                                                 
1
 Vgl. EuGH, InfAuslR 2007, 326 (328), EuGH, InfAuslR 2005, 352 (353). 
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schlechtere aufenthaltsrechtliche Stellung als ein durch Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 

privilegierter Familienangehöriger eines türkischen Staatsangehörigen, der sich 

vielleicht erst drei Jahre im Mitgliedstaat aufhält und wohlmöglich noch arbeitslos 

ist. 

Betrachtet man all diese Umstände, wäre es meiner Meinung nach 

sinnvoller, dieses eigenständige Beschäftigungsrecht aus Art. 7 ARB 1/80 auch 

zumindest an eine gewisse Zugehörigkeit zum Arbeitsmarkt zu binden. 

 

6.3 Abschließendes Fazit unter Beachtung der 

Bevölkerungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland 

Zunächst soll noch einmal die Wichtigkeit des ARB 1/80 verdeutlicht werden. 

Wie groß heutzutage die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein in Deutschland lebender 

türkischer Staatsangehöriger einen Anspruch aus dem ARB 1/80 geltend macht, 

zeigt ein Blick auf den Anteil türkischer Staatsangehöriger an der 

Gesamtbevölkerung Deutschlands. Mit etwa 1,7 Mio. Menschen sind die 

türkischen Staatsangehörigen die größte ausländische Bevölkerungsgruppe.
1
 In 

Prozenten ausgedrückt: Etwa 25 % der in Deutschland lebenden Ausländer 

besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Schon diese Zahlen machen deutlich, 

wie oft deutsche Ausländerbehörden sich mit aufenthaltsrechtlichen Frage-

stellungen im Zusammenhang mit türkischen Staatangehörigen auseinandersetzen 

müssen.  

Darüber hinaus sind von diesen 1,7 Mio. türkischen Staatsangehörigen ca. 

460.000 sozialversicherungspflichtig beschäftig
2
, sodass sie für einen Anspruch 

aus Art. 6 ARB 1/80 in Betracht kommen. Hinzu kommen Familienangehörige 

der nach Art. 6 ARB 1/80 privilegierten türkischen Arbeitnehmer, die ein Recht 

aus Art. 7 ARB 1/80 ableiten können. In Anbetracht des Umstandes, dass die 

Hürden für den Erwerb einer Rechtsposition aus Art .7 ARB 1/80 nicht besonders 

hoch sind (drei- bzw. fünfjähriges Bestehen einer Lebensgemeinschaft mit der 

Bezugsperson; bei Kindern eine abgeschlossene Berufsausbildung; Bezugsperson 

                                                 
1
 Statistisches Bundesamt Deutschland, siehe Anlage 5, Seite XVIII. 

2
 Statistische Ämter des Bundes und der Länder, siehe Anlage 6, Seite XIX. 
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muss nicht einmal mehr dem Arbeitsmarkt zugehörig sein), erscheint die 

Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass viele türkische Staatsangehörige Ansprüche 

aus Art. 7 ARB 1/80 ableiten können. Verstärkt wird diese Vermutung durch die 

Tatsache, dass sich über 80 % der türkischen Staatsangehörigen schon länger als 

zehn Jahre in Deutschland aufhalten. Rund 21 % leben sogar schon seit über 20 

Jahren, ca. 26 % schon seit über 30 Jahren in Deutschland.
1
 Die Chance ist sehr 

groß, dass diese türkischen Staatsangehörigen als unselbstständige Erwerbstätige 

dem deutschen Arbeitsmarkt angehört haben und ihren Familienangehörigen 

damit zu einem Anspruch aus Art. 7 ARB 1/80 verhelfen können. Art. 7 ARB 

1/80 wird in Zukunft gegenüber Art. 6 ARB 1/80 aller Wahrscheinlichkeit nach 

immer mehr an Bedeutung gewinnen. Bedenkt man, dass über 75% der Zuzüge 

aus der Türkei zum Zweck des Familiennachzugs erfolgen
2
, wird von den Aus-

länderbehörden immer häufiger Art. 7 ARB 1/80 geprüft werden müssen. 

Nachdem anhand der Bevölkerungsstruktur die Wichtigkeit des ARB 1/80 

verdeutlicht wurde, muss abschließend ein Fazit gezogen werden. Rekapituliert 

man die bisherigen Ausführungen, lässt dies nur eine Schlussfolgerung zu: 

Türkische Staatsangehörige haben aufgrund des ARB 1/80 in der Bundesrepublik 

Deutschland eine sehr starke aufenthaltsrechtliche Stellung. 

Türkische Staatsangehörige können aus den Bestimmungen des ARB 1/80 

nicht nur einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt oder sogar ein 

Beschäftigungsrecht ableiten, sondern sie sind in vielerlei Hinsicht sogar mit einer 

ähnlichen aufenthaltsrechtlichen Stellung wie EU-Bürger ausgestattet. Am 

stärksten macht sich meiner Meinung nach die starke Rechtsstellung bei dem 

besonders hohen Ausweisungsschutz des Art. 14 ARB 1/80 bemerkbar. Wie in 

der Bewertung zum Art. 6 ARB 1/80 ausgeführt (siehe Gliederungspunkt 6.1), 

kann ein türkischer Staatsangehöriger diesen Ausweisungsschutz bereits nach 

einem Jahr ordnungsgemäßer Beschäftigung erreichen. Besitzt er den Aus-

weisungsschutz erst einmal, müssen schon sehr schwere Straftaten begangen 

werden, damit die Ausländerbehörde überhaupt aufenthaltsbeendende Maß-

nahmen in Betracht ziehen kann.  

                                                 
1
 Migrationsbericht 2006 des BAMF, S. 181. 

2
 Migrationsbericht 2006 des BAMF, S. 27. 
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Die Ausweisung straffällig gewordener türkischer Staatsangehöriger wird 

zusätzlich erschwert, indem bei einer Ausweisung der gemeinschaftsrechtliche 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Geltung kommt. Dieser verlangt die 

Beachtung der Aufenthaltsdauer und Integration. Zur Erinnerung: Über 80 % der 

in Deutschland lebenden türkischen Staatsangehörigen lebt schon seit über zehn 

Jahren in der Bundesrepublik! 

Sollte die Anwendbarkeit des Art. 28 der RL 2004/38/EG auf die vom 

ARB 1/80 privilegierten türkischen Staatsangehörigen vom EuGH bestätigt 

werden, wird der Ausweisungsschutz noch zusätzlich verstärkt. Dann könnten 

türkische Staatsangehörige, die einen Aufenthalt in Deutschland von zehn Jahren 

oder mehr aufweisen, nur noch aus zwingenden Gründen der öffentlichen 

Sicherheit ausgewiesen werden. Diese Hürde ist derart hoch, dass eine 

Ausweisung nahezu unmöglich wäre. 
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